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Ueber

die oberste Herrschergewalt
nach dem

moslimischen Staatsrecht

von

Prof. Marc* Jos* Müller.

I.

E i n l e i t u n g .

Es ist eine allgemein verbreitete Meinung, dass die inosliinische 
Monarchie eine absolute und despotische sei. Man hört dies aus
sprechen nicht nur von Solchen, die keine speciellen Kenntnisse von 
jener Kulturstufe der Menschheit besitzen, die der Islam repräsentirt, 
sondern wohl auch von Solchen, die etwas näher sich damit be
schäftigt haben. Selbst einer der grössten Kenner der moslimischen 
Institutionen, Mouradjea d’Ohsson, der Verfasser des classischen 
tableau de l’empire othoman, scheint viel zu wenig Gewicht auf die 
Bestimmungen gelegt zu haben, die der Gewalt des Fürsten heilsame 
Grenzen setzen. Man kann ihm sicherlich nicht den Vorwurf ma
chen, dass er die Gesetze der Moslimen in dunklerem Lichte hätte 
dargestellt, als ein parteiloser philosophischer Beobachter sie auf
fassen muss. Diess leuchtet nicht nur aus seiner Behandlung des 
Gegenstandes im Ganzen hervor, sondern auch aus jenen bedeuten
den Worten in der Einleitung (discours préliminaire, p. IX. Folio
ausgabe).



„Mais ce qui frappera davantage c’est de voir que presque 
tous les maux publics et particuliers qui affligent les Othomans n’ont 
pour principe ni la religion ni la loi: qu’ils dérivent des préjugés 
populaires, de fausses opinions et de reglemens arbitraires dictés par 
le caprice, la passion, 1’ intérêt du moment, tous également contraires 
à 1’ esprit du Courann et au dispositif de la loi canonique.“

Nur die Gewalt des irrationalen Factums, das häufig so stark 
ist, dass dagegen das Princip und das Gesetz in den Hintergrund 
tritt, so wie der Umstand, dass er, vermöge seines speciellen Zweckes, 
nur das hanefitische System moslimischer Jurisprudenz zu Grunde 
legte, das allerdings der weltlichen Macht mehr huldigte, als etwa 
z. B. das schafiitische, konnten ihn zu der herben Bestimmung füh
ren, dass der Fürst mit absoluter Auctorität über die Gläubigen herrsche.

„Chargé de la tutelle générale, velayet animé, il (le chef su
prême des Musulmans) regne sur les fidèles avec une autorité ab
solue.“  (tabl. tom. III. Code politique p. 3.) und dazu der Commentai*

„Quelques soient au reste ses moeurs ou ses qualités person
nelles, ainsi que ses droits au trône et à l’exercice de la puissance 
souveraine, du moment qu’il règne, fut il vicieux, irréligieux, fut 
il un tyran, eut il même usurpé l’empire, son autorité doit être gé
néralement respectée dans tout ce qui concerne la réligion, la justice 
distributive, et le gouvernement. Sa puissance spirituelle et tempo
relle ne peut être méconnue que dans le seul cas d’ impiété manifeste 
et de transgression publique des préceptes de la religion et des lois 
canoniques de l’islamisme.“  Hiezu muss noch der, pag. 5. des code 
politiquestatuirte, Grundsatz der U n v e r l e t z l i c h k e i t  der  Pe rson 
des Herrschers, so wie das Axiom (tom. I. p. 95). „Que les vices ni la 
tyrannie d’un Imam n’ exigent pas sa déposition.“  * )  gezogen werden.

* )  Vergleiche die Note 1. 1. „C e  dogme qui est le premier bouclier des 

Souverains mahomètans, rend leur personne sacrée aux youx de toute la



Auf der ändern Seile erscheinen aber doch zerstreut in dem 
grossen Werke einzelne Aeusserungen, die einen tiefem Blick in 
das Gewebe dieser Institutionen werfen lassen, und den allgemein 
hingestellten Grundsatz in etwas modificiren. Auch muss zu seiner 
Rechtfertigung angeführt werden, dass in den officieUen Quellen, die 
ihm zu Gebote stauden, manche gegen die Herrschergewalt errich
tete Schranke des alten moslimischen Staatsrecht weniger hervor
springend dargestellt wurde, auch manche wichtige Quelle ihm gar 
nicht zugänglich war.

Versuchen wir es also, ein deutliches Bild von den Grenzen 
der Souveränität bei den Moslimen uns zu verschaffen.

W a i  uns besonders bei dem Staatswesen der Moslimen in die 
Augen springt, das ist die so innige Verbindung von Religion und

nation: il est d’aileurs conforme aux principes (le la loi, qui, comme 

on Ta vu plus haut, n'admet pour tous les états du mahométisme que 

le seul ’ gouvernement monarchique, en prescrivant aux sujets la fidélité 
et la soumission les plus parfaites, envers leurs Souverains. Ces principes, 

que les préjugés du fatalisme fortifient encore, inspirent au peuple le 

respect le plus profond pour ses maitres, sans égard à leur vertus ou 

à leurs vices, à l'équité ou à la tyrannie de leur administration, sur 

tout lorsque le Monarque réunit en sa personne l ’autorité spirituelle 

et temporelle, en qualité de khaliphe et d'imam suprême. Respecté 

alors comme le vicaire et le lieutenant du Prophète tout ce qui émane 
de son pouvoir, est regardé comme F effet d’ une inspiration du c ie l, qui 

exige Texccution la plus prompte et la plus aveugle. C’est daprès cette 

opinion générale, que l'on appelle encore aujourdhui les Souverains 

Othoinans ZilT ullah, Fombre, l image de dieu sur la terre.

Si des hhaliphes, des monarques mahométans, des Sultans même 

de Constantinople ont été le jouet de la fortune, les victimes des con

spirations ou des révoltés, ces évènemens, ces révolutions ont toujours 

été regardées par l'islamisme comme des entreprises odieuses et des 
attentats criminels contre la personne sacrée des Souverains.



Staat: in der That sind diese zwei Elemente bei jenen Völkern 
nicht getrennt, so dass jedes für sich seinen Zweck verfolgte, der 
von dem ändern anabhängig wäre, sondern der Staat ist blos da, 
nm die Religion za tragen und za erhalten, verhält sich als blosses 
Mittel zum Zwecke. Als der Prophet aufstand, um eine neue L e 
bensbewegung seinem Volke einzuhauchen, war es ihm zunächst 
nicht um politische Zwecke zu thon; sondern dasselbe sollte ein 
höheres geistig religiöses Leben gewinnen, und dieses allen Natio
nen der Erde mittheilen. Alle Bestimmungen, die auf das äussere 
Leben, Recht und Staat, gingen, bezogen sich unmittelbar auf die
ses rein innerliche Ziel. Dadurch entstand die ganz emiment theocra- 
tische Farbe seiner Gesetzgebung; und da seine Religion Anspruch 
darauf machte, die allein wahre zu seyn, so trat zugleicl^ das 
stulat auf, dass sie die allein und allgemein geltende werde. Da
durch bekam der Staat die Neigung, oder sah sich vielmehr in die 
Notwendigkeit gesetzt, sich zum allgemein herrschenden zu machen. 
Dieses möchten wir das kosmokratorische Element nennen.

Die Männer, die dazu berufen waren, diese Zwecke zu erfül
len, waren Araber, Nomaden grösstentheils, nur wenig in das 
Städteleben eingeweiht, ohne politische Vergangenheit, ohne staat
liche Institutionen, also Democraten von Haus aus: dazu kam noch 
die Lehre des Propheten, dass alle Menschen vor Gott gleich sind, 
dass alle menschlichen Unterschiede vor dem überschwenglichen ab
soluten Wesen verschwinden, dessen Herrlichkeit der Araber nach 
seiner W eise nun anbeten und die übrigen Menschen lehren wollte. 
Zu diesem Zwecke sind alle berufen, und sie bilden die Gesammt- 
heit der Knechte Gottes, die Gemeinde der Gläubigen. Erhaltung 
und Fortpflanzung der Religion auf der einen, Gerechtigkeit in Ver
kehr mit einander auf der ändern Seite, ist der Zweck, dem sie 
alle dienen. Um dieser Gesammtheit Einheit zu geben, ist der Imam
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vorhanden, der oberste Herrscher, gewählt*) von der Gemeinde, 
w ie es der ursprüngliche Gedanke war, der selbst noch in dem 
spätem, gewissermassen erblichen, Chalifate zu Grunde lag.

Die Pflichten des Herrschers sind folgende zehn: ** )

1)  Bewahrung der Religion nach ihren festgesetzten Princi

pien und nach dem, was die Kirchenväter (¿cÜt v_¿JL«)f 
mit allgemeiner Uebereinstimmung gelehrt haben.

2) Aufrechlhaltung der rechtlichen Bestimmungen.

2 ) Beschützung des islamischen Gebietes und Vertheidigung 
der Familienehre.

4) Anwengung der peinlichen Strafen.

5 ) Befestigung der Grenzörter und Versehung derselben mit 
dem nöthigen Apparat.

6) Der heilige Kriege gegen solche, die dem Islam wieder
streben.

7 ) Einsammeln des fei und der Zehnten.

8 )  Austheilung von Besoldungen, und was sonst aus dem 
Staatsschatz bezahlt werden muss.

9 ) Aufstellung von Intendanten und Bestellung von Räthen.

10) Persönliche Betreibung der Hauptgeschäfte.

7

* )  c£ Hammer-Purgstall, Denkschriften der Akademie d. W .  lII.Bd. III. Abth.

**) Maverdi fol. 9 rect. seg. cf. Ibn Djemaat bei Hammer-Purgstall, Län- 

deryerwaltung unter dem Chalifate S. 178.

*



Dagegeu hat er von den Unterthanen nur auf Hülfe und Ge
horsam * )  Anspruch zu machen, so lang er in dem Zustande ver
harrt , der zur Führung des Imamats nothwendig ist. * * )

Man sieht schon hieraus, dass von keiner absoluten Macht, son
dern bloss von Pflichten, die der Souverän zu erfüllen hat, die Rede 
ist. Damit diess aber noch deutlicher werde, wollen wir die Stel
lung desselben zu mehrern socialen Potenzen ins Auge fassen.

4

Was die Verwaltung des Staatsgutes und Erhebung der Steuern 
betrifft, so ist es ein allgemeiner Grundsatz, dass der Souverän 
nichts ändern darf. W ie  durch die heiligen Gesetze die Grund
steuer, Capitation, Zehnten bestimmt sind, so bleiben sie; eben so 
die Normen ihrer Verwendung. W as der Fürst darüber lünaus

* )  K y a jJ I y XfcUaJ! ( j I ä ä .  ^  Maverdi fol. 10. recr. Aus

führlicher wird diess von Ibn djemaat (Hammer Länderverwaltung p. 178) 

behandelt; doch findet sich hier keine Bestimmung, die nicht unter die 

zwei von Maverdi gegebenen sich subsumiren liesse. ,,Der Bechte 

des Sultans gegen das Volk und der Pflichten des Volkes gegen ihn 

sind zehn 1) Aeusscrer und innerer Gehorsam seinen Geboten und 

Verboten (Sünden ausgenommen): 2) Bath in öffentlichen und gehei

men Dingen: 3) Hilfsleistungen, sowohl von innen als von aussen: 

4) Anerkennung seiner höchsten W ürde : 5) Es ist Pflicht, ihn aufzu

wecken, wenn er lässig w ird; ihn zu leiten, wenn er irrt; 6) ihn vor 

Bösen und Neidern zu warnen; 7) die Erstattung der von ihm gefor

derten Berichte; 8) die Hülfe in allen Begierungsgeschäften; 9) die 

Gewinnung aller Hei’zen; 10) die Ergebenheit in W o r t  und Ihat, mit 

Gut und Seele, von aussen und innen, heimlich und öffentlich.“

*'*) sJLä. jv-* Hierüber unten Näheres
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verfügt, ist Exaction, Tyrannei. * )  Es gibt Rechtsgelehrte, welche 
geradezu läugneu, dass hieraus gültige Rechtsverhältnisse ent
springen können, w ie z. B. Bürgschaftsleistung für einen, dem ein 
solches Djibayet aufgelegt ist. Nach den interessanten Untersuchun
gen von Dr. Worms scheint es (wenigstens im Allgemeinen) keinem 
Zweifel zu unterliegen, dass das Eigenthum von Grund und Boden 
in keiner einzelnen der socialen Kategorien befestigt ist, sondern 
nur im Staate, in der Gesammtheit der Moslimen, als solcher allein, 
und dass Herrscher, Feudatäre, Pächter bloss Nutzniesser desselben 
in verschiedenen Graden sind.

Zunächst kommt zu betrachten da» Veriiältniss des Herr
schers zur richterlichen Gewalt.

Zwar wird der Richter von dem Herrscher ernannt und abge- 
:setzt: aber das Amt ist mit so vieler Heiligkeit im Bewusstseyn des

* )  Ls versteht sich, dass von den jetzigen moslimischen Staaten hier nicht 

die Bede ist, sondern lediglich von der moslimischen Gesetzgebung. 

»D ie  Praxis ist freilich anders. (Ein neuerer arabischer Publicist Ibn 

Hamdan findet diesen Widerspalt der constitutiven Bestimmungen und

der Praxis auch in Europa : £

(Uebrigens werden solche ungesetzliche Steuern (mögen sie

Gibâyàt, Newàyib, tehàlifi schakka T. urfiye oder wie immer heissen) 

nur in der Voraussetzung, dass sic bloss für den Drang des Augen

blicks aufgelegt, also vorübergehend sind, ertragen. d'Ohssun 111. 387. 

tout changement à cet égard (Veränderung in den gesetzlichen Steuern) 

serait qualifié d’innovation illégale et rencontrerait une forte résistance

dans les préjugés religieux du p u b l ic ................... la nation, qui ne veut

souffrir l’ établissement d’aucun impôt fixe, supporte les vexations mul- 

lipliées de ces taxes, censées toujours passagères, quoique renouvelées 

perpétuellement.
Abhandlungen cl. I. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. IV. Bd. III Abtli. 2
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Moslims umgeben, die Vorbedingungen zur Erlangung dieser Würde, 
die durch unveränderliche Gesetze und hochverehrte Aussprüche des 
Propheten eingeschärften Pflichten sind so bedeutend, dass sie an 
sich schon gewisse, wenigstens innerliche, Schranken gegen Ueber- 
griffe der obersten Gewalt bilden würden, wenn nicht noch äussere
Bedingungen dazu kämen.

t

Der Richter muss*) ein volljähriger Manu seyn, Herr seiner 
Vernunft (nicht im gewöhnlichen Sinne des Wortes, welcher sich 
hloss auf die juridische Imputabilität von Handlungen bezieht, son
dern sensu eminenti, von Einsicht und Urtheil), frei, Moslim, recht
schaffen (siehe unten), ohne Mangel an den Gesichts- und Hör- 
Organen, Theolog und Jurist, so dass er den gesanunten Umfang 
der moslimischen Rechtsquellen nebst der zu Gesetzen gewordenen 
Interpretation der Kirchenväter, wenn man sich so ausdrücken darf, 
inne haben muss. In der türkischen Constitution ist ausserdem noch 
eine ganz bestimmte Anciennetät in der Hierarchie der Ulemas ein

gehalten.

lieber die Frage, ob ein Mann von unsittlichem Lebenswandel 
das Richteramt behalten kann, sind die Doctoren verschiedener Mei
nung. Die mildere Ansicht spricht sich dahin aus, dass er desswe
gen nicht abgesetzt werden muss, aber würdig der Absetzung sei. * )

10

*) Hidaya. III. p. Lr* J  Lo (^ jo t  j jJ  Lj)  L$j

cf. Hcd. Hamilt.II. 590.

**) Maverdi fol. 38. vers. cf. Hammer Länderverwaltung p. l ( ) l .

* * * )  llidayah. III. t*M y t  je a . L? J ls LäJf ^JLi



Die strengere schafiitische Schule hingegen verwirft unbedingt als 
ungültig die Kadhischaft eines solchen Mannes.*)

Es ist verboten, sich um das Amt zu bewerben **), noch viel
mehr es zu kaufen: ja  es wird durchaus eingeschärft, dass es als 
eine grosse Last, mit der furchtbarsten Verantwortlichkeit belegt, 
angesehen werde, und geradezu als lobenswürdig gepriesen, wenn 
es abgelehnt wird.

Schon vom Propheten wird das W ort angeführt: „W er  zum 
kadhi gemacht wird, befindet sich in einem Zustande, wie ein Ge
schöpf, das ohne Messer geschlachtet wird. * * * )“

Ausgezeichnete Männer und Gesetzlehrer konnten nur mit gröss- 
ter Mühe gezwungen werden, diese Stelle zu übernehmen. So der 
berühmte Stifter einer der grossen juridischen Schulen, Abu Hanifa 
und sein Jünger, Muhammed. f )

Aber eiues der Hauptmittel, um die Unabhängigkeit des Rich
terstuhles zu wahren, ist das bei den Moslimen unbedingt statuirte 
Princip der Oeffeutlicbkeit des Gerichtsverfahrens, ein Princip, des
sen Wichtigkeit sogar in manchen Ländern des civilisirtesten Thei- 
les der W elt verkannt wird.

t  •

• •  ̂ • - ■* ' i  y \  ’* .  *

*) ibid. L i '  8 )  Löü j  ^ ^  ^  UJ! Jü  }
X j  t >  l  g  MI

* * )  ibid.

* * * )  ibid. 1*3 UCj pLäJÜ!

t )  cf. Hid. ibid. Slane’sj Ibn Khallican I. 234, 235.

2 *
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Als Orl der Rechtspflege wird eine Moschee gefodert, ja, wo 
möglich die Hauptmoschee der Stadt. * ) Die Einwendung, die von 
einer Seite erhoben wird, dass ein Tempel auf diese W eise durch 
Polytheisten oder menstruirende Weiber verunreinigt werden könne, 
findet eine bündige und liberale Zurückweisung. Für den ersten 
Fall wird bemerkt, dass die Unreinigkeit des Polytheisten in sei
nem Glauben liege, das Aüsserliche aber nicht berühre, daher er 
sehr wohl in den Tempel treten darf. *i3&)  W as das zweite betrifft, 
so könne ja  der Kadhi an das Thor der Moschee treten, * * * ) um 
die Klage der Weiber zu vernehmen, oder ihre Sache durch einen 
Agenten verhandeln lassen.

Es ist allerdings nicht verboten, dass der Richter in seinem 
Hause sitze, aber daun muss er dem Volke den Eintritt gestatten 
und seine gewöhnlichen Beisitzer um sich haben, f )

Ferner ist es dem Herrscher durchaus verwehrt, dem Richter 
Bedingungen vorzuschreiben, ja nicht einmal bestimmen darf er, ob 
das Urtheil nach hanefitischen oder schaiiitischen Principien abzu
fassen sei. f f )

12

* ) Hidaya UI. H l  UjJLs- jJ & t

**) iki (sjje Ua) ä 3  bl j  soUxfct 3  dyLjl
tJ

*** )  Was ja auch geschehen muss, wenn der Prozess sich um ein Thier 

bewegt.

t ) )   ̂ u« L  Ü 6plc> ^  L&* ySj
( X J  KXX

f f )  Maverdi hat hierüber fol. 40 eine ins Detail eingehende Erörterung,



Rechnen wir noch dazu, dass nach den Grundsätzen de» mos- 
limischen Rechts keine Appellation Statt findet, und dem Herr
scher kein Begnadigungsrecht zusteht (nach Kant #) das schlüpfrig
ste unter allen Souveränitätsrechteu), so möchte ungefähr das Ver- 
hältniss des Richters zur obersten Gewalt in der Hauptsache ge
zeichnet seyn.

Wenn auch vieles mangelhaft und willkührlich in der Organi
sation des Gerichtswesens ist, so bleibt doch auf jedeu Fall fest, 
dass an eine absolute Gewalt des Fürsten über die Verwaltung des 
Rechts nicht zu denken ist.

11

Noch wichtiger aber ist das Verhältniss des Imams zur Ge
setzgebung, oder vielmehr zu den Gesetzen.

Verglichen mit unsern europäischen Staatssystemen, in welchen 
die Gesetzgebung als das hauptsächlichste Element in der Feststellung 
des Gleichgewichts zwischen den verschiedenen staatlichen Mäch
ten gilt, wo der Fürst um so mächtiger erscheint, je mehr er An- 
theil an derselben besitzt, ist es vielleicht das Auffallendste des 
moslimischen Staates, dass es in ihm keine legislative Macht im 
eigentlichen Sinne des Wortes, am wenigsten eine solche in den 
Händen des Fürsten gibt. Die Gesetze bestehen bereits als unver
änderliche Nonnen mit heiliger Auctorität: ihnen ist der Fürst so 
gut unterworfen, als der letzte Bettler. W ie  kann absolute Macht

aus der hervorgeht, dass im angegebenen Falle entweder die Bedin

gung null und nichtig ist, oder die Bestellung des Richters ungül

tig wird.

* )  Metaph. Anfangsgründe der Rechtslehre 1797. p. 206.



bestehen, wo es dem Herrscher nicht erlaubt ist, nur ein Jota von 
dem Buchstaben des Gesetzes zu verrücken ?

Verfolgen w ir den Gang, den die Entwicklung des gesainmten 
Rechts bei den Moslimen genommen hat, so bestätigt sich diess noch 

viel mehr.

Der Koran, als göttliche Offenbarung, nicht bloss in seinem 
dogmatischen Theil, sondern auch in seinen Bestimmungen Uber recht
liche und gesellschaftliche Verhältnisse, war die erste Richtschnur 
aller Urt heile und aller zu treffenden Verordnungeil in diesen Ge
genständen. Bald zeigte sich das Bedürfnis«, über den Koran, weil 
doch in ihm nicht für alle Möglichkeiten Vorsorge getroffen war, 
hinaus zu gehen: man erinnerte sich einer Menge von Aussprüchen 
oder Handlungen des Propheten, die auf solche im Koran nicht nä
her bestimmte Dinge Bezug hatten: und auch diese wurden als Norm 
künftiger Handlungsweise aufgestellt. Diess geschah in den unmit
telbar auf Mohammed folgenden Generationen, als noch mehrere sei
ner ausgezeichnetsten Gefährten und Freunde lebten. Diese beiden 
Elemente, Koran und Sunna, wurden in den Schulen, respective 
in den Moscheen commentirt, und zwar zunächst von denen, die noch 
mündlichen Unterricht von den Gefährten des Propheten genossen 
hatten. Diese Erklärungen nun, in wissenschaftliche Form gefasst, 
bilden den eigentlichen Codex iuris moslimici. In die Mitte des 
zweiten Jahrhunderts fällt das Ende dieser juristischen Entwicklung, 
die nun für alle Zeit, so lange der Islam, wenigstens in der sun
nitischen Auffassung gilt, Norm und Regel geworden ist. Aber 
wohl muss man erwägen, dass alles dieses ohne Einwirkung der 
Fürstenmacht, ja sogar in manchen Fällen gegen weltliche Insinua
tion sich geltend machte und die moslimische W elt nicht nur mit 
einer Sammlung positiver Gesetze, sondern «auch mit einer, beinahe 
unabhängigen Corporation von Gelehrten beschenkte, die als der
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eigentümliche Hort islamischer Religion und Rechtes, ja  als die wah
ren Repräsentanten des moslimischen Bewastseyns anzusehen sind. 
In ununterbrochener Folge von Abu Hanife, Mälik, Schafii etc., uud 
mit in sich geschlossenen Einrichtungen zieht sich bis in die neueste 
Zeit eine Reihe von Theologen uud Cauonisteu herein, die dazu 
bestimmt sind, nach den unverrückbaren Gesetzen des Islams und 
nach ihrem durch das Studium der Quellen gebildeten Urtbeil über 
alles, was das Wohl der moslimischen Gemeinde angeht, triftige Be
stimmungen zu schöpfen.

Bekanntlich theilen sie sich in drei Kategorien

1) Professoren, um die Lehre zu erhalten und fortzupflanzen.

2 ) Richter, um in gegebenen Fällen das vorhandene Gesetz 
anzuwenden.

3) Muftis (Fukahä) Rechtsconsulenten, um uach bestimmten Nor
men über Rechtsfälle die geeignete Subsumtion unter ein 
bestehendes Gesetz zu finden.

Zu diesen letztem muss auch der Sultan gehen, um die Billi- ' 
gung für irgend eine wichtige Massregel der Politik zu holen, sei es 
Krieg oder Frieden etc. etc., nur in den gewöhnlichsten Gegenstän
den der Administration ist es ihm erlaubt, hievon Umgang zu neh- 
meu: obwohl es ganz gewöhnlich ist, dass auch in diesen Fällen 
der Herrscher, um desto mehr die Gemüther zu gewinnen, ein Fet- 
wa sich erholt. #)  Ueberhaupt beruht die ganze Macht des inosli-

15

* )  Bei d’Ohsson. I. 298. findet sich das interessante fetwa, das sich Ahmed.

III. bei dem Mufti Abdullah effendy über Einführung der Buchdru- 
• ckerei erholte.

t



mischen Herrschers bloss auf der öffeiidichen Meinung, auf der Ueber- 
zeugung, dass er den Interessen der Religion und der Gesammtbeit 
der Gläubigeu dient.

Wenn also zwar von einer eigentlich legislativen Gewalt im 
Islam nicht gesprochen werden kann, so findet sich doch ein Ana
logon davon, in der Macht zu interpretiren und zu subsumiren. Und 
diese gehört nicht den Fürsten an, sondern einer eignen, dazu ge
bildeten Körperschaft von Gelehrten.

Noch bleibt uns eine Betrachtung übrig. W ir  haben oben ge
sehen, dass d’Ohsson oder vielmehr seine hanefitische Quelle die Ab
setzung der Imame unter keiner Voraussetzung zugibt. Ein Miss
verstand kann hiebei nicht obwalten: denn die Ausdrücke sind zu 
bestimmt. Und doch findet sich bei ganz bewährten hanefitischen 
Schriftstellern die gegeiltheilige Ansicht ausgesprochen.

So sagt Aläuddin elhaskefi # ) JoJUu LU! ^
&ÄJUÜ „E s ist nicht zu billigen, einen gottlosen Mann 

mit dem Imamat zu bekleiden: wegen Gottlosigkeit ( « j  —
wird ein Imam abgesetzt, es müsste denn Bür

gerkrieg zu befürchten seyu.“

Die Hidayah * * )  geht noch weiter, und erlaubt Zwangsmass- 
regeln, sogar den Mord, wenn der Imam seine Pflicht nicht er
füllt. (Ham. II 248) „whoever does not answ7er tliis description, is

] 6

*j Colcut. 1827.
**) Le ider besitzen wir die zwei ersten Theile dieses trefflichen ßechts-

Luches nicht, ich muss mich daher auf Hamiltons Uebersetzung ver

lassen.



not the right Imam, whence it is not iucumbent to support such a 
one, but rather it is incumbent to oppose him, and make war upon 
him, until such tlime as he either adopt a proper mode of conduct, 
or he slain: as is written in the Madin ulhakayik, copied from the 
fewayid.

Doch mag es sich mit den, vielleicht discordirenden Ansichten 
der Hanefiten verhalten, w ie es wolle: wir haben eine bessere Quelle 
über den ursprünglichen Geist moslimischer Staatsverfassung, in dem

ausgezeichneten Buch aLolkLJI pUG^f von dem Schafiiten Abu

lhasan Ali elmaverdi, den Hammer Purgstall mit Recht den Hugo 
Grotius der Araber nennt. Dieser nimmt die Absetzbarkeit des 
Chalifen nicht nur bedingt, sondern unbedingt, und für jeden Fall 
an, wo der Imam seines Amtes moralisch oder physisch untüchtig 
wird.

Der Leser wird am Ende dieser Abhandlung die ins Detail gehende 
Erörterung Maverdis finden.

Bevor w ir die nähere Betrachtung über die Stellung des Imams 
zur Gemeinde beginnen, halten wir es nicht für ungeeignet, den un
gefähren Umfang der staatsrechtlichen Ansichten über den Imamat 
in deu verschiedenen, sowohl orthodoxen als heterodoxen, Secten 
des Lslams vorzuführen, und zeichnen daher in raschen Zügen die 
diessfalligeu Antinomien.

Abhandlungen d. I. CI. d.Ak. d. W iss .  I V . B d .  III. Ablhl . 3



Aiitiuomicen des arabischen Siaatsrechts über (las Imamat.
1 ß

I. a Eine oberste Herrschergewalt ist überhaupt nothtrendig.
Diess ist die am meisten verbreitete Meinung und braucht 
daher keines weiteren Beleges.

I. b Es ist nicht nothwendig dass eine oberste Herrschergewalt vor-  
handen sei.

Maverdi fol. 2. recto. äüô l! ^ l$j  ̂ y b  ^  Uc jjic. ^

iXx >̂1 )

„nach allgemeiner Uebereinkunft der ersten Lehrer des 
Islams ist es notlnvendig mit ihr (der Souveränetät) eine 
Person zu bekleiden, welche sie in der Nation ansübt, wenn 
gleich Aszamm die entgegengesetzte Meinung vertheidigt.“

Schehristaui p. w führt diese Meinung von Charedjiten 

an }Lot !*Lo!|JL*J! ^ 'S ,̂1 „sie halten für er

laubt, dass in der W elt überhaupt kein Imam sei“ , und 
speziell von einer Unterabtheilung der Charedjiten, den 
Anhängern Nadjda’s Ibn Amir des Hanefiten, Nadjadat

oder Adhiriten genannt, pag. 4t* cyt<Xs\J! ^

lyusLjö ^1 i » L * j l ^  Jci' j*Lc! J,! ^ &j|

Sn ¡lij ü 0 \j uAi

syoLsü

„die Nadjadat sind übereingekommen, dass die Menschen
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keinen Iinam brauchen, nur liege ihnen ob, in ihren ge
genseitigen Beziehungen sieh der Billigkeit zu befleissigen: 
sollte diess aber ohne einen Imam, der sie dazu antreibt, 
nicht bewerkstelligt werden können, und sie in Folge 
davon einen solchen aufstellen, so sei es ihnen erlaubt.“

Nach dein Kitab ellawami, * )  p. 103, ist die Meinung 
dieser Secte, dass das Iiuamat absolut nicht nothwendig

sei LäJüa» j  j. ^LsjJ! J U wenn nämlich die
• •

Form y Lai mit identificirt werden darf. Zwar

sieht der letzte Cosonant eher einem Re als einem Dal 
gleich: aber ich finde nicht, dass Hosein Ibn Mahommcd 
enNedjdjar, den man allein in jener Lesart suchen könnte, 
spezielle Meinungen über das lmamat geäussert hätte s. 
Schehristani p. *tt seqq.

W as die Nadjadat nach Schehristani zur Verhütung von 
Streit für erlaubt halten, erklären andere für nothwendig

(Lewämi 103 verso) Lgj^a. yj LfdiL? J ^  ^  )

^_Q- o  L u d !  <• cX-t j  jJ L Ib J t  pbkjuu*/! j  iJLsk

„Aszamm und einige Charedjiten behaupten, dass Sou- 
veränetät nothwendig sei, wenn Zwietracht und Unge
rechtigkeit herrschen und gegenseitige Billigkeit fehle.“

Diesen entgegengesetzt sind die Ilischamiten ( A n 
hänger Hischam Ibn Amr elfillhy, (Schehristani p. «♦, nach 
Djordjaui elghüthy, nach dem Lewämi elqarthy), welche

✓

bloss im Frieden einen Imam installiren. £ äJCäJo ^ o ,
# • • ^  * 

o  Ä-üLftJI I* LI ^ iVJülu ü L̂ jt äJ Lo ilt

3**
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Jüüco

„Eine von Ilischanis Neuerungen ist seine Theorie über 
das Imainal, dass nämlich dasselbe Niemand übertragen

'  o

werden dürfe zur Zeit des Bürgerkrieges und der Z w ie 
tracht unter den Menschen, wohl aber in den Tagen der 
Einigkeit und des Friedens: eben so lehrt Abubekr el 
Aszamm, der zu den Hischamiten gehört und das Imamat 
bloss durch die Gesammt-Nation, ohne ein einziges Indivi- 
viduum auszuschliessen, irgend Jemanden conferirt wissen 
will.“  C f Sacy Exposition de la religion des Druzes 
I. p. xli.

Dieser Stelle gemäss muss die Anführung Aszamms iu 
der so eben erwähnten Stelle des Lewami berichtigt wer
den, da die Erzählung Schehristanis offenbar bestimmter ist, 
und noch das Zeugniss Ibn Khalduns für sich hat (Freitag
Ch. p. \*r ##).

II. a Die Einsetzung der Souveränetät beruht auf göttlichem Gesetze.

Orthodoxe Ansicht.

II. b Die Soureränetät beruht auf Princijnen der Vernunft.

Maverdi Fol. 2.

^JLwjJt ^ jO 3  LJ ifijLb



JJ¿*JI Jo xájLb vüJL» y
£1 L ä  ^-ä. lo j*jjb (•Loilj

„Doch hat sich in dieser Beziehung ein Streit erhoben, 
ob die oberste Würde nothwendig sei nach Priucipien der 
Vernunft oder nach Principien der Religion; die erste Mei
nung stützt sich darauf, dass es in der Natur vernünftiger 
Wesen liege, sich einem Obern uuterzuordnen, damit durch 
ihn ungerechte Handlungen verhindert und in Streitigkeiten 
und Partheiongen eine Entscheidung gegeben Werde. An
dere schliesseu die Vernunft aus als Princip der Souverä
n e n  und basireu diese auf das Religionsgesetz: denn der 
Imam leite die religiousgesetzlichen Angelegenheiten etc. 
cf. Ibu Khaldun p. |.t*.

Ebenso unterscheidet das Lawami, nur nennt es 

was Maverdi und Chaldun durch bezeichnen. Es kommt 

übrigens auf dasselbe hinaus, da bekanntlich die po

sitiven Anordnungen, die Tradition, bedeutet im Gegensatz 
zur Vernunft ( J ää) und freien Speculation. Cf. Schehristani

p. r, 1, etc. Die Theorie des wird einer Fraction 

ic. U=» der Motaziliten und Schiiten zugetheilt, die des 

£4— den Aschariten ( Uül l )  den Traditionsmännern

LjLáf»! * )  und den ^jLu LJ.I diese letztem sind

* ) Ich nehme das W or t  nicht in seiner speciellen Bedeutung, nach welcher 

es die Anhänger Schaiiis, Sofyan Ihn Thauri’s, Hanbals und Daud elisfahanis

bezeichnet, im Gegensatz zu den v-jLiPf den Anhängern Abu

Hanifa’s und ändern, sondern im allgemeinen Sinne, als Sunniten. Auch
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offenbar Abu Ali Mahomnied Ibn Abdulwehhab el djob-

Schehristaui pag. <m*) und sein Sohn Abu Häschiin Abdus 
Sellam.

III. • Es kann hlos einen Imam geben.

Orthodoxe Ansicht.
III. b Es hann zwei Imame geben in zwei verschiedenen Ländern. 

Maverdi Fol. 4. verso.

• „Sollte das Iniainat und Chalifat zweien Iniameu in zwei 
verschiedenen Districten übertragen worden seyn, so ist das
selbe für beide ungültig; denn es ist nicht erlaubt, dass 
zu gleicher Zeit zwei Imame existiren, wenn gleich einige 
Personen dieser allgemeinen Ansicht widersprechen und es 
für erlaubt halten.“

bei Schehristani pag. finde i c h , dass die im Lewami unter den

genannten Djobbaitcn mit den Sunniten äJLwJtJ^sef 

in der Frage über das Imamat übereinstimmen.

*) Nicht Djebbay ist zu lesen, sondern Djobbay. So schreibt es aus

drücklich das Meräsid uliltila vor: ^ J o  OcmJJI  |V*aJ L>

bäy *) (von dem die Djobbaiten ihren Namen haben cf.

| J  ä i  iL itt  ( ^ )  iüo Lo yy jü ic  tö l j

Msct. leid. s. Y.
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Dieses letztere schreibt Schehristani p.A« den Kerramiteu za
yaji 3  (jjyoLcüf iüLxJt Jlää \y ferner dem Hamza

Edrek, dem Stifter der hamzitischen Schule, einer Abart 
der Adjaride (p. 4*t), auch den Szalihhiten, jedoch nur

4  _ _ _ _ _

bedingungsweise, wenn nämlich die beiden Imaine in den E r
fordernissen zn der höchsten W ürde sich vollkommen gleich 
sind. Offenbar sind diese auch im Lawami unter den Zei- 
diten gemeint; denn zu diesen gehören als Abart die Sza
lihhiten. Ibn Khaldun nennt unter denen, die sich zu dieser 
Meinung hinneigen, Abu Xshak el isferayini, den berühmten 
Imam nlharamein, und spanische, sowie maghribinische 
Doctoren.

23
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IV. a Der Souverän muss ein Mann seyn.

Orthodoxe Ansicht.
%

IV. b Auch eine Frau kann das Imamai bekleiden.

Ein Theil der Moslimiten (Anhänger Abu Moslims) er
kannten dessen Tochter Fatima nach ihres Vaters Tode 
als Imam an. Mes’itdi bei Sacy Exposition p. lix. Auch 
die Schebibiten, Anhänger Schebibs Ibn Yczid, Hessen 
Frauen zum Imamat zu. Sacy I. I. Ixij. d'Ohsson I. 9 i. führt 
ein Beispiel weiblicher Herrschaft aus der Dynastie der 
Ghoridcu an.

V. a Der Souverän muss ein freier Mann seyn.
_ #•  •

%

Orthodoxe Ansicht.
V. b Kr kann ein Sklave seyn.

« * 9

W ir haben oben ( i  ■>) gesehen, dass die Charidjiteu 
einen Souverän nicht für nothwendig halten: „sollte mau

I
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t aber“ , heisst die Theorie ferner (Schehristani AV) „einen
bedürfen, so kann er ein Knecht oder Freier seyn, ein 
Koreischite oder Nabatäer.“

Lewäini: (j - J  be cXäa ^ysi oJlä

LJLxjoo (La*« Ls) hu~ Lj yi j '¿j~ Lj y  L

„die Haschwiye *) sagen, dass jeder mit dem Imamat bestallt 
werden darf, der der Oberherrschaft sich bemächtigt, mag 
er auch ein Sklave oder ein Gottloser oder ein Usurpator 
seyn.

VI. a Der Souverän hat unbedingten Gehorsam von den Unterthonen 
zu fodern.

Vulgäre Ansicht.

VI. b Der Gehorsam, der dem Souverän zu leisten ist, ist nur ein 
bedingter.

•  p

Tradition des Propheten (Hammer encyclopädische 
U eher sieht der Wissenschaften des Orients p. 635): „Ge
horsam gegen den Imam ist jedes Rechtgläubigen Pflicht, 
so lange er nicht Gottesbeleidigung befiehlt; dann ist aller Ge
horsam aufgehoben.“

Tabari (ed. Kosegarten I. 42.) Abubekr spricht:

y> yÄi v^C ^ y X jlz i

24
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#

„wenn ich recht handle, so folgt mir: welche ich ab vom 
rechten Weg, so zeigt mir die wahrelRichtung.“

Aehnliche Aussprüche Abtibecrs in denVTschihär Ssad 
Kalimät bei Diez Denkwürdigkeiten I. p. 26.

*  •  •  

I . p. 27. UfrAfrCLC ^ L i äJ j m \ y  fcJJf IjO

J  80 110

„Gehorchet mir so lange ich den Vorschriften Gottes und 
seines Gesandten folge: wenn ich aber von diesen ab weiche, 
so liegt euch keine Pflicht des Gehorsams gegen mich ob.“

Hasan albasri gibt dem Gouverneur Ibu Hubeira folgende 
gute Lehre (Ibu Khallicau m  ed Slane.)

^U aJLw Jt IlX ä äJJI J j i ä .  U jL» äJJI ij o j ü  Io

Llc^ aJüf y j - S  y  St>Lx  ̂ xAJf ^ J j  fy o  b

t jJU U  ajüyajw £  i t  lie Ü ü  Ü  «JUl j l k lw J

Slane I. 371. Reflect, o Ibn Hubeira if thon ever actest 
in disobedience to God, that he has only established this 
sultan (civil power) for the protection of his religion and 
his worshippers. Confound not then the civil power es
tablished by God with his religion: for no obedience is due to 
a creature who disobeys its creator.“

Consequent sehen daher die Charidjiten die Rebellion 
gegen den Imam, der den göttlichen Anordnungen wider
strebt, nicht bloss als facultativ, sondern als nothwendiqe 
Pflicht an : Schehristani p.

25
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ül=». ¿LJ! vjü L» fjf pLo Ü! ^  _̂) j

Cf. Sacy Exposition I. p. xii.

J > 11
» > !  *

1 I j  iM i

I

VII. a Der Souverän ist unabsetzbar.
I * # I4M

d’Ohsson.

VII. b Der Souverän ist absetzbar.

Nicht nur von heterodoxen Secten wird dieser Satz be
hauptet (Dharär bei Scbehristani „wir können den Imam 
absetzen, wenn er dem göttlichen Gesetz zuwider handelt:“

iüLj *-iJ! v-aJLb. !<M xxJLs» Charidjiten ibidem p. *v

s1*S ) \  *) -y£. ^  J<Xc J

„weitei der Imam seinen Lebenswandel ändert und von dem 
Rechte abweicht, so ist es nothwendig ihn abzusetzen oder 
zu tödten,“) sondern er w ar  auch Princip in der strengen 
orthodoxen Schule: siehe oben und die ' am Ende folgende 
Untersuchung Maverdis.

V W . a Die Person des Souverän ist unverletzlich.
d’Ohsson. III. 4.

VIII. b Der Souverän kann getödtet werden.

Siehe den so eben ( V I I b) angeführten charidjitischen 
Satz, verglichen mit p. it“ Scheliristani

L.j JS- j  l y u ^ l  £ ; l  ,Al

I L j l o  £  <s a£ixajo

5*JLo Ky  JlXj »» ^
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„die Charidjiteu haben »ich za jeder Zeit über einen Imam 
aus ihrer Mitte vereinigt unter der Bedingung, dass er bei 
ihrem Glauben beharre und iu den Beziehungen zu ihnen nach 
den Vorschriften der Gerechtigkeit handle; wo nicht, so ver- 
liessen sie ihn und setzten ihn ab, häufig sogar tödteten sie ihn.“

IX. a Der Souverän mn.ss ein Mudjlekid seyn.

(d. h. ein so durchaus gebildeter Theolog und Jurist, dass 
er in vorkommenden Fällen ein gegründetes kanonisches 
Urtheil abzugeben im Stande ist.)

Diess ist sicherlich die ursprüngliche Ansicht. Noch 

Maverdi fodert (Fol. 3. rect.) ^  jJLjlII

„die Wissenschaft, die zu einem kanoni

schen Urtheil in Streitfragen und Entscheidungen führt“ 
von dem Imam: doch w ar das Postulat so streng, dass die . 
meisten Rechtsgelehrtcn davon abgehen.

*

IX. b Er braucht nicht Mudjtehid zu seyn.

Sehehristani p. \v JLJo ä-uJt Jje! ^  Sx. U »  o J  Lô
• 0

^yjO ^ y ^ J  ^yjO  JUL«

y J i L i l  £  SjuO ^AX+uJy plXikiJf £

„dahin (dass nicht der Vortrefflichste Imam seyn müsse) 
neigt sich auch eine Menge der Sunniten: ja sie halten es 
sogar für erlaubt, dass er kein Mudjtehid sei, noch auch 
kundig der Fälle des Idjtihäd: nur sei für ihn nothwendig^ 
in seiner Nähe einen Mudjtehid zu haben, um sich in den

1 4 *
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Entscheidungen bei ihm Raths zu erholeu und ein Fetw a 
von ihm zu verlangen über das, was erlaubt und verboten 
ist.“ Aehnlich das Lewämi 104 rect.

% • •

Das Itnamat wird bestimmt durch positive Ausprüche des Pro
pheten.

Lehre der Schia. Schehristani p. i . a ,  n  & ->

SLyojj das (jaj kann doppelt seyn, ein offenbares 

oder verstecktes (cf. Ibn Khaldun p. i4!«) persön

liche Bezeichnung (jox ix iJ ,  (j-uJ L» ' (Schehr

t t r  Ibn Chaldun h i ) oder blosse Beschreibung

(Schehristani h a .  Djordjani v*t, wo die von Schehristani 

angeführten Djaruditen H),; ^  heissen.)

Das hnamat icird vererbt.
Lehre der Rawenditen juu  pLoült ^1 ¿üjöjtyi Jläj

v^JLLJI <X*x xJt  ̂ juJx «JU! J<*o &JÜI

vi^yLj Lewämi 104 verso. „Die Ravenditen nehmen au,

dass der rechtmässige Imam nach dem gebenedeiteu Pro
pheten Abbas, der Sohn Abdelmottalibs w a r ,  dnrch Erb
schaftsrecht.“

Das Imamat wird durch das Volk übertragen.
Mit Ausuahme der Schiiten halten sich beinahe alle mos- 

limische Secten an diesen Grundsatz. Diese Lehre von

dem iLo t̂cU=»t, Uj ! trennt sich in folgende Ge-
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1) Alle Individuen der Nation, oline Ausnahme, müssen 

sich über den zu wählenden Imam vereinen

p jt Abubecr el Aszamm cf. supra I. b

2) Eine Zahl von Notabein reicht hin. Schehristani t r  

«joÜ! iyjjuo kc. , die Wahlmänner Jj&t

JJuJ! (cf Maverdi Fol. 2. verso; vergleiche unten.

Ibn Khaldun Die Suleimaniten und Szalihiten halten
zwei von der Elite der Moslimen für hinreichend. 
Schehristani im ir* Lewami 204 rect. 2Lü U JL JI

• •

ĵjo y) j  KjuuJ Lj XjoLoÜI oLajüf LöjI LaJfj

3) Der jeweilige Imam , als Stellvertreter des Volkes, 
kann die Nachfolge einem ändern übertragen.

« .

Hierüber Näheres in der unten folgenden Erörternng 
Maverdis.

•  « t t  #  i«

X I. a Der Imam muss absolut tugendhaft, seyn.
• c *

I*yj&juo d. h. ohne grosse und kleine Sünden; so ist die 
• • • m

Lehre der Schia. Schehristani m  ä . ^  cy yjß

^  Lj

XI. b Es ist hinreichend, dass der Imam rechtlich sei.
Sunnitische Lehre. , «JftXc (d. h. er muss frei von

Todsünden, und in den lässlichen Sünden nicht verstockt

seyn) Existimation, im Gegensatz zu L> Infamia.
Hierüber unten.
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XEL • Er muss vom Stamme Alis sein.
%

1) entweder von der Fatima: so die meisten Schiiten;
2) oder von der ändern Frau, IJaneiiyah: so die Kaisaniten.

XII. b Es genügt, dass er vom Stamme Koreisch sei.
gewöhnliche Theorie.

X II .  c Er braucht kein Koreischite zu seyn.
So lehrt Ahn Merwau Ghailän ben Mervän, Schehristani 

M .  der berühmte Kadhi Abubecr elbäkiläni, Ibn Khaldun 
l«v.

XII. d Er braucht nicht einmal ein Araber zu seyn, er kann ein 
Nabatäer seyn.

' So lehren die Charidjiten (siehe oben V. b), so auch die 
Anhänger Dharär’s Ibn Ainr, die sogar von zwei Candi- 
daten, einein Nabatäischen und Arabischen, den ersteren 
Torziehen, weil dieser über eine geringere Zahl von 
Stammesgenossen zu disponiren, also geringere Auctorität 
aus seinen Connexionen ziehen kann. Schehristani «ir

)  i s *  ' f  ^  15^  y* ^

j  u ü t i i l j  to  <Xc (J-it ¿1 U o j ö
t  $

Die Motaziliten erlauben zw ar auch das Imamat einem 
Nichtkoreischiten, wollen aber nicht geradezu einen Naba
täer einem Koreischiten vorgezogen wissen.

• • %
Ü j*gj| 3 l  j i *  y  £  Üe Lc Ü! l y  &y=> & \y >

^  csk ^ t  U T * <X£j
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So wenig die so eben aufgestellten Sätze Anspruch auf Voll
ständigkeit machen, so geht doch aus ihnen hervor, welch grosse 
Mannigfaltigkeit von Theorien über die Souveränität in der mosle
mischen W elt bestand. E s  wäre eine nicht uninteressante Aufgabe, 
nachzuweisen, erstens: wie jene Sätze mit dem gesammten philo- 
sophischeu und religiösen Systeme der jedesmaligen Urheber zu-

W •  •

sammenhäugen, und dann, welchen Einfluss sie, positiver oder ne
gativer W eise, auf die Entwicklung des wirklichen Staates gehabt 
haben. Allein theils ist der Raum für eine solche weitere Ausfüh
rung zu beschränkt, theils fehlen uns noch zu viele Kenntnisse des 
Details, um eine solche Untersuchung erschöpfend und somit frucht
bar zu machen.

Im Folgenden suchen wir nur einen Ueberblick des sumitischen 
Systems zu geben, wobei wir natürlich alles ausschlicsseu müssen, 
w as  für die Betrachtung einer so positiven Institution, wie das 
Imamat ist, störend und hinderlich seyn würde. Zu solchen aus
serhalb des W eges  liegenden Gesichtspunkten rechnen wir:

Erstens. Alle geschichtlichen Facta, wodurch die ursprüng
liche arabische Idee des Imamates modificirt und getrübt wurde.
Solche Alterationen habeu ihren Grund nicht allein in der divergi-

0

renden Entwickelung des gesammten Religions-Systemes der A ra
ber, sondern sind auch, und zwar hauptsächlich, durch Berührung 
mit ändern Völkern und ändern Kultursystemen bedingt worden. 
Schon Ibn Khaldun macht die Bemerknng, dass die männliche freie 
Hnldigungsweise der ursprünglichen Moslimen durch die sklavischen 
Cereinonien, wie sie an dem alten persischen Hofe gebräuchlich 
waren, verdrängt wurde **). Dass das osmanische Staatsrecht durch-
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III.

“  * ----------- --  ~ ■

*) Hammer Purgstall, über die rechtmässige Thronfolge nach den Be



32

aas nicht mehr der ursprünglichen Bestimmung entspreche, sondern 
ein Nachbild des byzantinischen W esens sei, hat noch zuletzt Fall-  
merayer*) mit grossem Itechte behauptet; und schon früher hat si
cherlich romäisches Regiment seinen Einfluss auf den moslimischeu 
Staat ausgeübt. Am meisten hat aber die tnonyolische Invasion bei
getragen, um das alte Staatsrecht bis in seine Tiefen zu erschüt
tern und zu untergraben. Diesen drei grossen historischen Ursachen 
ist es zuzuschreiben, wenn die moslimische Souveränität uns mehr 
wie eine ungebundene und zügellose Despotie, als wie eine ziemlich 
beschränkte Monarchie erscheint.

Zweitens gehören hieher die populären Vorstellungen über das 
Institut, welche tlieils wegen der Unfähigkeit des grossen Haufens, 
die positiven Bestimmungen in Strenge zu fassen, theils wegen des 
Einflusses historischer, wenn auch dem ursprünglichem Sinne der 
Legislation widerstrebender faktischer Zustände, vielleicht auch ver
möge einer dem Menschen angebornen Ethelodulia die Gränzeu der 
Souveränität Aveit über das im Anfänge gewollte Maas hinausrü

grifTen des moslimischen Staatsrechts. Denkschriften der philolog.- 
philosoph. Classe der Akademie. III. 3. pag. 311. Coll. Silvestre 
de Sacy Chrestom. ar. II. 257. Freit. Chrest. p. i*^.

#

*) Fragmente aus dem Orient I. 305, „Schon früher hat man irgendwo 
bemerkt, dass nicht hios einige Praktiken der türkischen Staatsver-

• •

valtung byzantinisches Gepräge t r a g e n ; das ganze Gezimmer der 
osmanischen Monarchie, die Eintheilung der Provinzen, die H ier
archie des öffentlichen Dienstes, die obersten Justiztribunale im Ost 
und W est  vom Hellespont, in Europa und Anatolien, Name der 
Acmter, Form der Polizei- und Municipal-Verwaltung , Lug, Trug 
und öffentlicher Diebstahl der Obrigkeiten, Erbarmungslosigkeit 
und permanente Verschwörung des kaiserlichen Fiscus gegen Gut 
und Eigenthum der Unterthanen sind bis auf diese Stunde — nur 
n)it türkischer Benennung —  byzantinisch geblieben.



cken, und dasselbe mit superstitiösen Vorstellungen aller Art um
geben. Dass sich solche Auswüchse im Orient ausgebildet haben, 
dürfen wir uns um so weniger wrundern, da selbst im verständigen 
Abendland es nicht an staatsrechtlichen Superstitionen fehlt, w ie 
z. B. die Lehre vom göttlichen Recht der Könige.

Drittens müssen wir von unseren Betrachtungen die philosophi
schen Speculationen der Orientalen über das Königthum ausscblies- 
sen. Diese zeigen sich in doppelter Form : 1) als Königsethik, welche 
blos die moralische Stellung des Fürsten betrachtet, und indem sie 
blos das allgemeine Menschliche in den» Verhältnisse der Regieren
den nnd Regierten hervorhebt, von dem speciellen S taat absieht. 
*2) als allgemeine Politik, welche rein auf griechische, speciell ari
stotelische, Grundlagen gebaut, eine Einsicht in moslemisches 
Staatsrecht weder geben kann noch will.

W ir  haben schon oben bemerkt, dass w ir auch von der sun
nitischen Auffassung blos eine Seile hervorheben, die der schafiiti- 
scheu Schule, mit Ausschluss der übrigen, besonders der hanafiti- 
schen, und erlauben uns hier, um unsere ßefugniss hiezu zu be
gründen, eine kurze Charakteristik dieser Gegensätze#)

I

*) Dass die Slaatscategorien bei Hammer (encyclopädische Uebersicht 

der  Wissenschaften im Oriente nag 560) «¿jJLo JuwLu* äu*Lu*
• •  '  J  • •

äjJLr  f t ur i ftVfl * v. nicht „d ie  Staatskunst der  H errscher
•  •• ' W • •• 

im Besitz, der  U surpa to ren , des liberalen Sinnes und des gemeinen 
Besten“  bedeuten, sondern die Aequivalente für die griechischen 
Begriffe /novagywic(, rvQavvig, aQignxQcecict, ditfioxgaxia sind, glaube 
ich mit vollem Hechte annehmen zu dürfen. Auch für die übrigen 
bei Hammer (l. c.) aufgeführten staatlichen Verhältnisse wird man 
leicht die griechischen Analogien auHinden.

Abhandlungen d. I. CI. d. k. Akad. d. Wiss. IV. Bd. III. Abtk. 5
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Bekanntlich gibt es vier Rechtsschulen in der mosliuiisch sun
nitischen W elt, die in Bezug auf Orthodoxie als gleichberechtigt 
angesehen werden. In früherer Zeit existirten noch zwei andere, 
die aber je tz t ziemlich verschollen sind. Durch die Ueberinacht 
des osmanischen Hauses, vielleicht auch durch andere innere Ursa
chen hat die eine von ihnen, die hanefitische, ein solches l 'eberge- 
wieht erhalten, dass von den übrigen nur wenig die Rede ist. 
Während in den früheren Perioden die vier Ritus (wie man in E u
ropa diese Rechtsschulen nennt) ohne Exclusivität neben einander 
existirten (in den Hauptstädten wenigstens waren die Gerichte 
nach jenen Schulen geschieden, und jede  hatte in einem eigenen 
Kadhi’lkodhat ihren obersten Repräsentanten), hat sich durch die 
enge Organisirung des Ulema-corps im türkischen Reiche und der 
Adoption des Haneiismus durch dieselben, diesen zu einer beinahe 
unbestrittenen Herrschaft erhoben, dass er allein in allen richterli
chen Entscheidungen zu Grunde gelegt wird, und wir in Europa 
alle unsere Kenntniss vom moslimischcn Rechte nur unter hanefiti- 
scher Färbung bekommen. Auch die Mongolen in Indien, und daher 
ihre Nachfolger, die Britten, haben in den Gerichtshöfen hanefiti
sche Codices eingeführt. Und doch wäre es so wünschenswert!] im 
Interesse der Rechts-Entwicklung, auch die anderen kennen zu ler
nen, wenigstens eine, die vorzüglichste derselben.

SchonSchehristani theilt jene sechs (oder vier) Secten in zwei 

Hauptklassen ein, in die Traditionsmäuner ( ö o je i t  î Läp!) und

Männer des eigenen Urtheils ( ^ ty t  v-jLjpI). Als den Repräsentan

ten der ersten kann man unbedenklich Schufii auuehuien, als den 
der zweiten Abu llanifa. Eine Erforschung islamitischer Jurispru
denz würde daher zunächst den ersteren und seine Lehre als Ge
genstand sich auswählen müssen. Das Prinzip seiner Schule be

steht darin, sich streng an die geoffenbarten Texte (uo^o j)  zu
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halten, und zur Schöpfung eines Urtheils nie zur analogischen Ent
scheidung Zuflucht zu nehmen, so lange eine Koransstelle oder eine 
Aeussernng in der Tradition gefunden wird, unter welche ein ge
gebener Fall subsuinirt werden kann. Abu Hanifa hingegen stellt 
das Prinzip eignen Unheils nach der Analogie unbestrittener Ent
scheidungen auf, wenn auch dadurch einzelne Traditionspnnkte 
verletzt würden.

So bestimmt auch der Unterschied für das moslimische wissen
schaftliche Bewusstseyn seyn mag, so werden wir von unserem 
Standpunkte ans doch hierin etwas Schwankendes finden. Man 
würde sich täuschen, wollte man annehmen, dass Schafii, ein W i
dersacher des wissenschaftlichen Unheils, ein starrer Vertheidiger 
des Buchstaben gewesen w äre ;  Abu Hanifa hingegen exclusiv der 
Mann des Fortschrittes und der Weiterbildung. Beide hatten znr 
Aufgabe das Urtheil und die Forschung, nur das Object w ar ein 
anderes. Nämlich so: jene Masse von Traditionen über die Hand
lungen und Aussagen der Propheten, welche als zweite Gesetzes- 
qnelle der Sunniten gelten, w ar  durchaus keine abgeschlossene, in 
allen Puncten fixirte. Viele waren apocryph, viele von untergeord
neter Auctorität, viele andere, eben so gesicherte widersprechend, 
viele konnten, so ächt sie auch seyn mochten, nicht als bindend für 
die nachkommenden Geschlechter betrachtet werden, sondern blos 
als eigentümliche Privilegien des Propheten, als speeielle Verfü
gungen über einen einzelnen Fall ohne Consequenz für die Folge

zeit gelten. W ir erinnern nur an die (jaSLaS. des Propheten. Ob

gleich die Nachahmung des Re'igionsstifters ein Hauptmerkmal des 
praktischen religiösen Lebens eines Moslims ist, so hat die Ge
schichte doch eine Menge Zflge und Handlungen desselben überlie
fert, welche nachzuahmeu unthunlich w äre ,  ja  sogar den bestimm
testen Gesetzen der Gemeinde zuwiderliefe.
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Vor Allem war also eine Sammlung, dann eine Sichtung und 
Critik der Traditionen nöthig, und hier konnte das Urtheil eben so 
frei walten, als etwa bei der Entscheidung über einen gegebenen 
Fall nach der Analogie mit ändern. So sehr sich auch die Mosli- 
men täuschen mögen, wenn sie glauben, dass jene Critik sich aus 
positiven Daten ableiten lasse: wir können kein anderes Prinzip 
finden, als den Geist des Islams überhaupt, wie ihn dieser oder 
jener grosse Jurist auffasste. W ir sehen diess ja auch bei Strei
tigkeiten in ändern Religionsgesellschaften, bei denen die Theolo
gen es sich nicht nehmen lassen wollen, dass sie rein nach positi
ven Beweisen verfahren, während ihre Untersuchung doch blos auf 
einer vorher concipirten Idee über das Ganze, den Geist der be
stimmten Religion beruht.

W ir glauben uns uicht zu irren, wenn wir den Unterschied je 
ner zwei Jnristenschulen so charakterisiren, dass die eine, die 
schafiitische, sich streng an den Geist des ursprünglichen Islams 
auschliesst, die andere, hanefitische, hingegen, ihn freier behandelt, 
und, später aufgetreten, mehr äusserlieheu Notwendigkeiten Con- 
cessionen macht*). Wenn man also von der letzteren eine grös
sere Freiheit des Geistes rühmen mag, so wird der ersteren das 
Lob der Consequenz nicht entgehen. Absehend von der Menge 
Discrepanzen, will ich zur Erläuterung nur ein Beispiel, das in das 
Staatsrecht einschlägt, anführen.

Ein Land, in dessen Besitz Ungläubige, die capitulirt haben, 
bleiben, zahlt die Grundsteuer (Kharadj): von dem Lande, dessen

*) D er  strenge Schaiiit war 8tolz auf seine unabhängige Gesinnung, und 
sali mit Missbehagen auf die l lan i i i ten , denen er  zu grosse W e l t 
lichkeit und Nachgiebigkeit gegen die äussere Staatsgewalt vorwarf. 
Cf. Ihn Khallican Sl. Uebcrsetz. I. 417. nebst Slanes Note p. 418.

I
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Einwohner den Islam angenommen haben, wird der Zehnte (Uschr) 
erlegt: eben so von den öden Gründen, welche ein Moslim zuerst 
bebaut, oder von solchen, Welche der Imam als Beute (Ghanimet)

•  •  v

unter seine Soldaten vertheilt.
f  •  ® •

«# r  •  i  «
• •

Nun frägt es sich, wie es zu halten sey, wenn ein Zimmi 
(Ungläubiger, Schutzgenosse der islamitischen Gemeinde) ein Z e-

‘ |  »

hent- (Uschr-) Land besäet. Der Fall ist jedenfalls schwierig: 
denn nach dem ursprünglichen Sinne wird der Kharädj von dem 
Lande, als erobertem, bezahlt, und hat zunächst keinen Bezug auf 
den Besitzer: das Uschr wird aber von der cultivirenden Person 
erlegt, wenn sie unter eine der obengenannteu Kategorien fällt.

•  •

Sich streng au den Geist dieser Bestimmungen haltend, fordert 
Schafii weder den Kharädj noch das Uschr von dem Zimmi, ob
wohl dieser dadurch in Vortheil gegen den Gläubigen zu stehen 
kömmt ; Abu Ilanifa lässt ihn aber den Kharädj bezahlen, entweder 
weil er nicht will, dass ein Christ oder Jude etwas vor dem Mos- - 
lim voraus haben soll, oder um dem Staatsschatze eine Revenue 
nicht entgehen zu lassen. Hier sehen wir trotz der Consequenz in 
den Statuten des Islams doch praktisch eine grosse Milde gegen 
die Andersgläubigen.

Nun der umgekehrte Fall: wenn ein Moslim ein Kharädj-Land 
cultivirt. Eben so strikt entscheidet Schafii, dass der Moslim so
wohl den Kharädj als das Uschr bezahlen muss: denn der Kharädj 
ist an das Land gebunden, Uschr an die cultivirende Person. Nach 
Abu Ilanifa wird dem Moslim dadurch die Verpflichtung des Zehn
ten abgenommen und er entrichtet blos den Grundzins. Hier ver
eint sich bei Schafii mit der Consequenz eine strenge Gerechtig
keit gegen die Glaubensgenossen.
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Maverdi fol. 70 verso:

^  Â ÄftJl uLU>I ÖJÜ <j*j! ¿xjjf <XJLo

J L j  ^  l g A.? ^*Ld ^  *j! J,! y^jDcXi

---  ~ W^La<wIj  ¿Ow£ AAA.  ̂ l. *__) XQli^.

^y«LiJt tX*£ &j*>o cX̂ I löfj — —

Ug-UJ £*aÜ ,j-* j j f  £Ä*, _ f ^ ä .  £ 0  e ; y i

S t X ^

Man wird kaum den Einwurf erheben, dass die Ansichten der 
Juristen noch nicht hinreichend sind, um rechtliche Verhältnisse zu 
begründen. Diess mag gelten für andere Staaten, die aus ändern 
Elementen entstanden sind, nicht aber für den islamitischen, in 
welchem die Juristen, wie wir oben schon bemerkt haben, die T rä 
ger des ganzen Volksbewusstseyns sind, und in welchem positives 
Recht und Juristenrecht absolut zusammcnfallen. Diess gehört zu 
den besondcrn Eigentümlichkeiten der moslemischen Welt#). Welche 
Stürme auch diese in ihrer Art einzige Schöpfung des Menschen 
betroffen haben mögen, so sehr auch Gewaltherrscher faktisch sich 
über die einfachen und menschlich billigen Maasse der Herrschaft 
hinausgesetzt haben, so wagten sic doch nicht, die ursprünglichen 
Bestimmungen rechtlich aufzuheben, und einen Codex der Gewalt

*) Ich wusste n icht ,  dass es bei den Moslimcn Gesetze gegen Maje
stätsbeleidigung gibt: wohl aber ist zu b em erken ,  dass eine Belei
digung des Juristen die Anklage des Unglaubens (Kufr), also der B e
leidigung Gottes nach sich ziehe. Siehe Fatawa alemgiri II. 
sc  q.
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nnd der Tyrannei an ihre Stelle zn bringen. Auch liegt uns, wie 
w ir  schon ausgesprochen haben, hier nicht ob, die historischen Al
terationen der Institutionen n ach zu w  eisen, als vielmehr den ur
sprünglichen Geist derselben zu erkennen.

#

Unser vorzüglichster Führer ist Maverdi, einer der ausgezeich
netsten Rechtsgelehrten der schafiitischen Schule, Richter in meh
reren Städten, und vom Uofe der Chalifeu in wichtigen Staatsge
schäften verwendet, als Schriftsteller zu den ersten Grössen zäh
lend*). Ibn Khalduu nennt ihn namentlich vor allen ändern Staats
rechtslehren!^*). Wenn auch vor ihm einzelne Partliien des Staats
rechts besonders, oder mit dem Privatrecht zugleich behandelt wor
den sind, so kann man ihn doch mit Recht als den Gründer des 
moslemischen Staatsrechts anseheu, weil alle Theile desselben 
gleichförmig von ihm discutirt und zusammengestellt und von den 
juridischen Doktrinen abgeschieden wurden***).

Vor Allem wird bei ihm schon auffallen, dass er nichts von je
nen Insignien der Herrschaft meldet, tauf welche spätere Herrscher 
so grosses Gewicht legten, nnd durch welche sie einen grösseren

39

*) Ihr. Khallikan, Slane. II. 224. Ham m er, Länderverw. 94. 231. etc. 
W ie n e r  Jahrbücher, Ixxx. Anzeigebl. pag. 48. Sacy. Chrest. II. p. 113. 
coll. 302. Abulf. Ann. III. 80. 118, 180, Coll. not. Bcisk.

**) Freitag. Chrest. ar. Ivi®«

***) E r  selbst bemerkt am Ende seines W erkes  , dass der grösste Theil 
desselben Buches solche Dinge in sich fasse, •welche von den Bcchts- 
gelehrten vernachlässigt oder zu kurz dargestellt wurden. Fol 148:

Sa3 gaalt aJLicI Lo tjkJC Lolxi'y iS l

\
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Zwischenraum zwischen dem Throne und der Gemeinde hervorzu
bringen suchten. E r  erwähnt nichts von der Musikkapelle, den 
Reveillen und Zapfenstreichen, den Cercmonieu bei der Audienz, 
den Vorhängen, Fahnen, Satteldecken, Sonnenschirmen, Staats- 
Yachten etc. etc., und all diesem glänzenden Flitter, an dem der 
Pöbel sich ergötzt; kaum dass er das arme Erbe des arabischen 
Propheten, das die Chalifen mehr als Andenken an den Gründer 
der Religion, denn als Dokument, ihrer Herrschaft bewahrten, im 
Vorbeigehen anführt, darunter auch den heiligen Mantel*).

40

*) I)a dieser Gegenstand in neuester Zeit einige Aufmerksamkeit e rreg t  
hat, so will ich die treffende Stelle aus Maverdi (fol. 98) hersetzen, 
zumal da sie einige unbekannte Aufschlüsse giebt:

I

( j j  ( j l j l  (j- L JI iu lU ä .1 j j ü  ä o ^ JI Lotj
w

j- tr * )  (J-? ^  x A t  «Jt «JJt

LiLof &JL>f Jjc t üßüacl jv*JLo x JJI »Oja J!

^LoLd ¿ j !  ^  cXJU». ^  Ä-LM <X^ i» gÄxi

£  o ö K j  äaJ! lfc> cyAJj tX^2> ^  ^

H i_x . äJLo iXxj

>Lüv> ¿bipji^Jü
M  p p  p p  p

„ W a s  die JBorda (den Mantel des Propheten) betrifft,  so kur .  
siren verschiedene Meinungen. Obban Ibn Thaaleb erzählt: dass 
der gebenedeite Prophet denselben dein Kaab Ibn Zoheir gegeben 
h a b e ,  von welchem der Khalife Moavia ihn kaufte, und das sey 
derselbe, den die Chalifen anzuziehen pflegen (nämlich bei gewissen 
Gelegenheiten). Dhamrah Ibn Rebiyat aber erzählt:  diess sey der



In der That beschränkt sich Maverdi blos auf die Stellung des 
Iinains in der Gemeinde, und wir sind befugt anzunehmen, dass alle 
jene historisch entstandenen Accessorien der Gewalt von ihm als 
Nebensache, oder als der rechtlichen Begründung ermangelnd, an
gesehen worden sind.

I

Nachdem er zuerst die Notliwendigkeit des Vorhandenseins ei
nes Imams aus religionsgesetzlichen Gründen nachgewiesen hat, geht 
er sogleich über auf die Betrachtung, wie die Pflichten des Imamats 
mit den übrigen Obligationen des Mosliins Zusammenhängen.

Alle Pflichten desselben werden in zwei Hauptklassen einge- 
theilt: a) solche, w’elche jedem Einzelnen, als solchem,

Mantel, welchen der Prophet den Bewohnern von Aila als Unter
pfand des Schutzes gab: von ihnen habe denselben Abdallah Ibn 
Bhalid ibn Ali Aufa genommen, als e r  ihr Gouverneur von Seite 
Mervan ibn Mohammed w ar ,  und ihn diesem Chalifen geschickt, 
in dessen Schatzkammer er  blieb, bis er  nach seiner Ermoi’dung 
daraus genommen wurde. Nach einer ändern Erzählung hat ihn 
Abulabbas csselTah um dreihundert Dinare gekauft.“  Die Verfasser 
der treinichen Untersuchungen über den heiligen llock zu T r ie r  
(Düsseldorf 1844) haben blos die erste Tradition gekannt, und ihr 
vielleicht zu viel Gewicht beigelcgt. Da aber der  in der  moslimi- 
schen Tradition sehr unterrichtete Maverdi, der in Bagdad lebte ,  
nichts (iewisses darüber weiss, da also schon im V. Jahrhunderte 
keine sichere Bunde m ehr vorhanden war, bei welcher Gelegenheit 
und wem der P rophet den Mantel gegeben habe, wann und wie man 
in den Uesitz desselben gekommen w ar ,  so möchte man wohl den 
Schluss ziehen , dass der  Prophetenmantel der  Abbasiden vielleicht 
eben so apocryph war, als der pannus purpureus in der  Domkirche 
zu Trier .  Durch die Nachricht, dass einige schon in jener Zeit den 
Mantel nicht von Baal», sondern von Aila herkommen Hessen, ist der  
Sage von der türkischen Borda gar alles Fundament entzogen.

Abhandlungen d. I. CI. d. k. Ak. d. W'iss. IV. ßd. III. Abth. 6
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obliegen, in deren Ausübung er sich von Niemand vertreten lassen

kann; 2 )  Substitutionspflichten, welche der Gesammt-

heit der Gläubigen, der moslimischen Gemeinde, als solcher, oblie
gen, welche aber, sobald eine Person oder ein Theil der Gemeinde 
sie ausübt, aufhören, obligatorisch für den Einzelnen zu seyn. Da
hin gehört das Gebet für die Todten, dahin der heilige Krieg, da- 
hiu auch die Bekleidung des Amtes des kleinen Imamates (des 
Pfarramtes, wenn man sich so ausdrücken darf), des Richteramtes 
und das Studium der Jurisprndeuz. Alle diese Verrichtungen sind 
also keine Privilegien, begründen keinen eigentlichen Stand, .sondern 
sind blos zu betrachten als llebernahme jener Pflichten, die Allen, 
collectiv genommen, gesetzlich gemeinsam sind, die aber nicht zu 
gleicher Zeit von Allen erfüllt werden können. Die Kriegerschaa- 
ren vertreten das ganze moslimische Volk, der Vorbeter in der 
Gemeinde die devote Gemeinde selbst, der Richter den Distrikt, 
der Rechtsgelehrte die gesammte staatlich-bürgerliche Ordnung. Zu 
dieser Kategorie gehört auch das Imainat; es ist Pflicht der ganzen 
Gemeinde, dafür zn sorgen, dass ein Imam vorhanden sey, und erst, 
wenn ein des Amtes Würdiger es ausübt, hört die Obligation für 
die ändern auf. E r  ist der Ausdruck und höchste Vollstrecker der 
Rechte die dem moslimischen Volk als Staat durch das religiöse 
Gesetz angewiesen sind.

Hier sehen wir schon einen Theil jener tiefen demokratischen 
Grundlage, welche das moslimische Wesen zu seiner Voraussetzung 
hat. Dieses Princip einer «allgemeinen Gleichheit und einer allge
meinen Berufung zur Erfüllung göttlicher Gebote dominirt das ganze 
Gebäude moslimischer Existenz. Wenn mau sagen kann, der Grund 
rechtlicher Ordnung in den anderen Staaten sey die Gleichheit vor 
dem Gesetze, so kann man von dem Islam behaupten, dass sein 
Grundgedanke die Gleichheit vor Gott, und die Gleichheit unter
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dessen Dienern (den Moslimen) sey. Alles was stolz und mild ist 
im Charakter der Gläubigen, fliesst aus dieser Quelle.

E s  liegt vielleicht nicht ausser dem Wege, hier die Person des 
Fürsten, verglichen mit den übrigen Personen des moslimischen Ge
meinwesens zu betrachten. Um den Punkt zu finden, um welchen 
die Rechtsverhältnisse sich schaaren, würde man kaum auf andere 
Rechtssysteme, wie das römische oder germanische und die in ih
nen ausgeprägten Begriffe, recurriren können, weder auf den Stand 
die Civität, wie im erstem, mit ihrer Vorbedingung der Freiheit, 
und ihrer Entwicklung, der Familie, noch auch, wie in letzterer, 
auf den Stand des freien Eigenthums. Beide Verhältnisse w'ürden 
sich schwerlich in derselben Ausdehuung, mit denselben Bestimmun
gen und staatlichen Moment im arabischen Rechte wiederfinden las
sen, wrenn gleich einige Analogien vorhandeu sind. Das arabische 
Recht ist nicht organisch, im eugern Sinne entstanden, weder aus 
dem Bezug des Einzelnen zu einer alten Stadtgemeinde, noch aus 
dem Verhältnisse freier Grundbesitzer zu einander. Sein Ursprung 
liegt in der Entstehung einer ueuen Religion, welche die alten Be
dingungen des arabischen Volkslebens entweder ganz aufhob, oder 
im Innersten modificirte, und neben neuen religiösen Gesetzen und 
in unmittelbarer Verbindung mit diesen ein neues System bürgerli
chen Zusammenlebens zu schaffen hatte. Wo ist nun der Mittel
punkt aller Rechtsverhältnisse, die Qualifikation eines Vollbürgers 
im islamischen Staat zu finden?

Ich glaube nicht Unrecht zu haben, wenn ich sie in jeuer Ver
richtung der Moslims suche, bei welcher er im Interesse des Rechts, 
ja im Interesse Gottes und der göttlichen Ordnung auftritt, um eine 
Störung dieser Ordnung wieder zu heben, oder einen bestehenden 
Theil derselben zu bekräftigen. Diess ist die Zeugschaft (schehä- 
det). Nicht allein ist die Funktion eine solche, der sich Niemand

6 *
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entziehen kann, ohne sich der Verletzung der heiligsten Pflicht 
schuldig zu machen, auf ihr beruht der Bestand der ganzen bürger
lichen Ordnung, da blos sie einen Beweis für Wiedererlangung ge
kränkter, geschmälerter oder verlorener Rechte liefert. So wie sie 
die Angel bildet für das ganze praktische Leben des Menschen, 
so ist die Qualifikation, die von einem Manne gefordert wird, um 
sie leisten zu können, auch absolut diejenige, welche zur Erlan
gung eines Staatsamtes, ja  zur Erlangung der Souverän itä t selbst 
nothwendig ist. W er nicht Zeuge seyn kann, kann auch nicht 
Richter seyn, wer nicht Zeuge seyn kann, kann auch nicht ober
ster Herrscher seyn, ja  wer im Verlaufe dieser Funktionen jene 
Qualifikation verliert, läuft auch Gefahr, jener Würde verlustig za 
gehen.

Die Qualifikationen für das Zeugenamt sind aber folgende*):
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*) Nach Ghazzali’ Wasith. Cod. Mon. 149. Flügel drüclu sich im Cata- 
log der Müncher Handschriften etwas zweifelhaft ühcr die Verfas
serschaft Ghazzali’s aus. Sie ist aber unbestritten. Nicht allein 
finden sich auf dem ersten Blatte einige, zum Theil vom Uuchbinder

beschnittene, W o r t e ,  die man kaum anders lesen kann, als
•  •

ĵjo  und auf dem Blatt 203 mit neuerer Schrift:

U . ...j  l| iuüliJ l  sondern es stehen am Ende des Buches,

offenbar von einem respektvollen Besitzer,  poetische Apostrophen, 
die auf Niemand ändern Bezug haben können, als auf Ghazzali. 
Die erste:

JLs

.Uf v—
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1) teklif, Imputabiiität, d. h. der Zeuge muss in der natür
lichen Verfassung seyn, die Verantwortlichkeit seiner 
Handlungen selbst zu übernehmen;

• A ¿t %
•  •  % «  l t  •

2) die Freiheit;

3) der Islam;

4) Rechtlichkeit;

5) Anstand; /
r

6) Nichtvorhandenseyn von Verdacht.

Lassen wir das Letzte vor der Hand bei Seite (denn es ist 
keine allgemeine Qualifikation, sondern blo.s für specicile Fälle an
w endbar,  wenn z. B. Verwandte gegen oder für Verwandte zeu
gen, was nicht immer ge stattet ist), so bleiben uns fünf allgemeine 
übrig, von denen die erste genau zu scheiden ist von den zwei 
zunächst folgenden, und diese wieder von den letzten. W a s  die
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(I) ic  im zweiten Halbvers genannten W ö r te r  sind die Titel der  be
kannten W erk e  Ghazzulis.)

Die zw eite :

uyuLC S jb k i  L!
i  •  •  I  •  • •

IvXj

(Der Titel Hodjdjatulislum ist aber beinahe exclusiv der Ehrenname 
jenes grossen Juristen.)

Was aber den vollsten Beweis liefert,  ist, dass im Laufe des 
W erkes  der Verfasser (fol. 173) auf ein anderes W erk  aus seiner 
Feder  verweist, nämlich auf das Kitab ihhya i o lum i'ddini , das he- 
kannte encyclopädische W erk  Ghazzalis über die Religionswissen
schaft.



Iinputabilität (teklif) betrifft, so gehört sie offenbar za dem, w as 
die Römer als status natu ralis betrachte». Sie wird bedingt durch 
die Volljährigkeit und den Besitz der Sinne und der Vernunft: Ihre 
Gegensätze sind die Unmündigen und Wahnsinnigen, welche beide 
unter Tutel stehen.

I

Die nächsten zwei würden nach römischer Anschauung unter 
dem Status civilis subsumirt werden müssen.

a) Die Freiheit (Hurriyya), welcher die Unfreiheit (Riqiyya) 
gegenübersteht. So grosses Gewicht auch die moslimische Juris
prudenz auf diese Kategorie legt, so würde man sich doch täu
schen, wenn man den Gegensatz zwischen Freien und Unfreien so 
streng auffasste, als nach römischem oder germanischem Rechte. 
Diese beiden betrachten den Unfreien als Sache, während die ara
bische Gesetzgebung, milder und humaner, auch im Sclaven die 
menschliche W ürde noch achtet und in ihm blos eine schutzbedürf
tige Person sieht, und ihm alle Pflege, die mit der Domesticität 
verbunden is t ,  angedeihen lässt, j a  noch mehr. An eine gesetzlich 
erlaubte, oder praktisch gedultete Misshandlung, wie sie bei christ
lichen Völkern gegen die unglücklichen Sklaven ausgeübt wurde 
und noch wird, ist bei den Arabern gar nicht zu denken.

b) Dass der so eben berührte Stand dem statns libertatis ent
spreche, fällt iu die Augen. Natürlich kann für die Eigenschaft 
des Islams im römischen Rechte nichts absolut identisches gefundeu 
werden, wohl aber ein Analogon. Wenn wir nämlich genau ins 
Auge fassen, was oben über die Bildung des Staates und der 
Rechtsverhältnisse gesagt wurde, so können wir unmöglich verken
nen, dass dem Islam die römische Civität gewissermassen entspricht. 
W as  bei den Römern durch das Bürgerrecht bestimmt ist, diess 
wird bei den Arabern im Glaubens- und Rechts-Verbande mit der



ganzen moslimischen Gemeinde gefunden. Aber gerade dieses Prin- 
cip, dass die Theilnahme an den geistigen Götern, zu welcher jeder 
berufen ist, der den Willen dazu bat, den Bürger macht, brachte 
die gewaltigen Dimensionen des moslemischen Staates hervor. Die 
Unterschiede zwischen Eingeborenen und Fremden hören auf, und 
wollte der Araber auch einen Vorzug für sich geltend machen, weil 
seinem Geschlechte der Stifter der Religion angehört, so war die 
Antwort bereit: Kein Privilegium der Araber vor uns: denn wir 
haben den Islam angenommen, wie sie*). Oder suchte Jemand den 
Glanz der Geburt und hohe gesellschaftliche Stellung als Titel per
sönlicher Rechtsvortheile gegen einen gemeinen Mann an zu führen, 
so konnte er den strengen Ausspruch des republikanischen Chalifen 
hören: der Islam hat euch beide vereint, und Gleichheit hergestellt 
zwischen dem Könige und dem Plebejer in Bezug auf Strafen**). 
Aber auch der Sklave konnte Moslim seyn, und dieser Cha
rakter gab ihm eine Stelluug, welche weit erhaben ist über der, 
W’elche er in ändern Rechtssystcmeu ciunimmt. Wollte man römi
sche Rechtsausdrücke gebrauchen, so würde man den Satz erhalten, 
dass die Libertät nicht der Civität zur Vorbedingung diene, dass 
der Servus auch Civis seyn könne, ein Satz der freilich gerade 
das Widerspiel der römischen Rechtsansicht ist, aber auch ganz 
bestimmt die Stellung des arabischen Sklaven gegenüber der des 
römischen ausdrückt. Die Dignität, die dem Moslim als solchem 
zukömmt***), kann auch dem Sklaven nicht entgehen.

*) Tamiin bey lbn Khalliltan p;ig. l^v  Ly-Lc J - o j  bo

t j j u  u r u j u

**) Abulfeda. A. M. I. 234: {Sy» )

— ) Ihn Hhallikar W  SujdGf piox.f
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Dein Islamsbürger stehen die Ungläubigen gegenober: a) ent
weder solche, die in einem fremden Staate leben, mit dem der Ls-
lam-Staat im Kriegszustände sich befindet: diese haben
gar keine Rechte, bis sie sich als mosta min einen Schutz durch 
den Imam erwerben: b) oder solche, die im islamitischen Staate 
wohnen, nämlich jene, die durch die Bezahlung der djizya sich von 
der Bekriegung, der eigentlich jeder Ungläubige unterworfen ist, 
losgekauft und sich unter den Schutz der moslimischen Gemeinde 
begeben haben. Als solche, Dhimmi, genicssen sie alle Rechte, die 
ihnen durch die Gesetzgebung gewährt sind, und die sich auf kei
nen Fall geringer heransstellen, als die, welche die Juden bei uns 
geniessen.

Die letzten Qualifikationen eines Zeugen beziehen sich weder 
auf den natürlichen noch bürgerlichen Zustand, sondern auf die mo
ralische Beschaffenheit, und entsprechen also der römischen existi-
matio, oder status cxistimationis.

dp

Die Rechtlichkeit iültXc fordert, dass die Person keine grosse
Sünde begangen, und aus der Begehung kleiner keine Gewohnheit 
gemacht hat. So streng sind aber die islamitischen Vorschriften in 
dieser Beziehung, dass zu den letzteren Dinge gerechnet werden, 
die wrir für ziemlich gleichgültig halten, wie das Tragen von Seiden
kleidern, goldenen Ringen, Schachspiel um Geld, unmoralische Ge
dichte etc. etc.

Durch die fünfte Qualifikation sind alle unanständigen Haudluu- 
gen verboten, die der Würde und Ehre Eintrag thiiii würden, de
ren specielle Aufzählung wir aber unterlassen können.

Auch hier zeigt sich wieder der demokratische Typus des Is 
lams. Jeder ist Vollbürger des Gemeinwesens, der seine Pflichten



als Moslim (islam und teklif), als honio sni juris (hurriyya) erfüllen 
kann, und seine Persönlichkeit vor jeder legalen oder socialen Be
schimpfung bewahrt (adalet und moruwwet): und hiemit ist auch 
zugleich die Grundlage und Vorbedingung jedes Staatsamtes und 
somit auch der Herrscherwflrde gegeben.

Der nächste Begrilf, der nun in das Auge gefasst werden 
muss, ist der: dass das Jinaniat ursprünglich der freien Wahl der 
Gemeinde überlassen i»t, und ihre Legitimation erst durch die all
gemeine Huldigung der Nation erhält. W ir werden hierüber in kein 
näheres Detail eingehen, als welche die Untersuchung Maverdis 
fordert, da Herr von Hammer Purgstall diesen Punkt mit seiner be
kannten Gelehrsamkeit und Scharfsinne behandelt, oder vielmehr 
zuerst auf das Gebiet der Historie eingeführt hat*).

W  enn keiner, sagt Maverdi, vorhanden ist, der das Imamat 
ausübt, so versammeln sich zwei Klassen von Leuten, die Wahl
männer**), um einen Imam zu kiesen, und die, welche Anspruch 
auf die Bekleidung der Würde machen können***), damit einer 
von ihnen dazu erhoben werde. In diesem Augenblicke hört die 
Verpflichtung der Gesammtnation, von der wir oben gesprochen ha
ben, auf, und sollte eine Verzögerung in der Aufstellung des 
Imams vor sich gehen, so ruht keine Sünde und keine Schuld auf 
dem Volke, sondern nur auf den so eben bezeichneten zwei Klas
sen von Bürgern.

*) Denkschriften der  Akademie der Wissenschaften. Philol.-philosoph. 
Gasse. III. Bd. III. Ablh. pag. 585. sqq.

*

oder i W I  J j tl

***) ¡ul.:*! Jjtl
Abhandlungen d. 1. CI. d. k. Altad. <L Wiss. IV. Bd. III. Abtb. 7



Von beiden werden bestimmte Qualifikationen gefordert.

Die Wahlmänner müssen besitzen:

1) die bürgerliche Existimation, Rechtlichkeit (adalet) nach allen 
ihren Bedingungen;

2) die Wissenschaft, wodurch man zur Keuntniss gelangt, welche 
Persou nach den geltenden kanonischen Bedingungen auf das 
Imamat Anspruch habe;

3) die Einsicht und das Urtheil, welche zur Wahl dessen leiten, 
welcher unter den verschiedenen Anspruch besitzenden Can- 
didaten für das Imamat passt, die Geschäfte mit der gröss- 
ten Energie und Intelligenz leitet.

W e r  in der Stadt des (verstorbenen oder abgetretenen) Imams 
sich aufhält, hat kein Vorzugsrecht; nur sind jene Personen, welche 
speciell in der Residenz befindlich sind, zur Investitur des Imamats 
durch das II erkommen, nicht durch göttliche Gesetze aufgestellt, 
weil sie früher den Tod des Imams vernehmen, und weil wirklich 
in der Regel die Camlidaten der W ürde sich in der Residenz auf- 
halten.

Die Candidaten des Imamats müssen folgende Qualifikationen 
haben:

1) die Adalat, mit ihren sämmtlicheu Bedingungen;

2) die Wissenschaft, die zu einem selbstständigen Urtheil über 
rechtliche Verhältnisse und Entscheidungen führt;

3) Gesundheit der Sinnesorgane des Gehörs, Gesichts und der 
Zunge, damit die persönliche Betreibung der Geschäfte, 
wozu jene Sinne notliwendig sind, möglich sey;



4) Freiheit der Glieder von einem Mangel, der von Bewegung 
und rascher Erhebung abhält;

5) gesunde Einsicht, die zur Verwaltung des Staates und Lei
tung der Geschäfte führt;

6) Tapferkeit und Mulh, der. zum Schutz der Ehre  und zur 
Bekämpfung der Feinde nothwendig ist;

7) Ursprung aus der Familie Koraisch, welche sowohl durch 
Texte der Offeubarnng als auch durch die allgemeine Ue- 
bereinstimmung der Jünger des Propheten begründet ist.

%

Die Ansicht, dass Niehtkoraischiten das Imamat erlangen kön
nen, wird aus historischen Gründen abgewiesen. Schon Abubekr 
habe die Anssarier, welche Lust hatten, das Chalifat sich zuzueig
nen oder es zu theilen, durch die Anführung eines Spruches des Pro
pheten überwiesen, dass sie Unrecht hatten : Lasset vorantreten den

Stamm Koraisch, nicht tretet ihn» voran. ^

Die nächste Frage ist, welche Wahlmänner concurriren müs
sen, um das Imamat zu verleihen. Die einfachste und zunächstlie-

i

gen de Ansicht, dass dasselbe nur durch Uebereinstimmimg aller zu 
Lösen und Binden berechtigten Personen eines jeden Ortes über
tragen w erde , wurde zw ar von einem Theil der Juristen auf
gestellt. Dass diess aber nicht uothwendig sey, geht aus der 
Praxis der ersten Zeit des Islams hervor. So wurde in Abubecr 
das Chalifat gevestet nur durch die Wahl der gerade Gegenwärti
gen, ohne dass mau auf die Ankunft der Abwesenden wartete.

Nach ändern ist die geringste Anzahl von Personen, durch 
welche das Imamat übertragen w ird ,  fünf, entweder so, dass alle 
fünf sich hierüber vereinigen, oder so, dass nur einer überträgt, 
aber mit Uebereinstiinmung der ändern. Diess wird historisch be-
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gründet durch die Vorgänge bei der Huldigung des Ahubekr und durch 
die bekannte Niedersetzung der 6 Churmänner durch Omar. Nach 
anderen sind drei Männer hinreichend, nach Analogie des Gerichtes,
wo ein Richter und zwei Zeugen, oder der E h e ,  wo ein Weli

__  \

und ebenfalls zwei Zeugen concurriren und das Rechtsgeschäft 
gültig machen.

Die Ansicht, dass die W ürde von einem einzigen Manne übertra
gen werden könne, beruht blos auf der Tradition, dass Elabbas, der 
Oheim des Propheten, dem Ali ibn Abu Talib auf diese W eise 
das Chalifat zu wenden wollte.

Obwohl Maverdi sich nicht ausdrücklich erk lärt , welche An
sicht die seinige sey, so geht doch aus der ganzen Haltung der 
Darstellung hervor, dass er alle, gerade in der Imamsstadt anwe
senden, Wahlmänner für noihwendig zu der Wahlhandlung ansieht. 
Eben so wenig kann man zweifeln, dass die zur Lösung und Bin
dung berechtigten Personen die Rechtsgelehrten (fukahä) sind. Ich 
glaube diess unbedenklich aus der zweiten der oben angeführten 
Qualifikationen schliessen zu können, wo das Wort Wissenschaft

( r U )  unbestreitbar in seiner technischen und engem Bedeutung

von Jurisprudenz gebraucht wird, genau so, wie einige Zeilen wei
ter oben in dem Texte des M averdi, wo unter den Substituiions-

pnichten das genannt wird, das Niemand als wissen

schaftliches Studium überhaupt, sondern speciell als Studium des

Rechtes auflassen wird. Der Jurist heisst auch desswegen

pl. cL»JLs. und persisch: Ueberhaupt ist es absolut noth-

wendig, in derlei Untersuchungen den Sinn der Worte in ihrer spe- 
ciellen Bedeutung zu nehmen, wie wir denn gesehen haben, dass 
die Qualifikation des Herrschers, Gerechtigkeit, nicht als allgemein

52



I I

moralische Eigenschaft, wie man wohl gethan hat, zu nehmen ist, 
sondern als eine bestimmte bürgerliehe und staatsrechtliche Katego
rie. Allerdings scheint der Kreis der Wahlmänner praktisch elwas 
mehr ausgedehnt worden zu seyu, namentlich hat man in i! re 
Classe die Notabein des Volkes überhaupt hineingezogen, wie man 
aus Abulfeda lernt, nach welchem das Wahlkollegium bei einer 
bestimmten Gelegenheit aus folgenden Personen zusammengesetzt 
w ar (Abulf. A. M. II. 41‘2.):

f

1) die Vezire,

2) die Präsidenten der Divane,

3) die Nachkommen des Propheten,

4) die Kadhis,
*

•  f •

5) die Abbasiden,
$ |  •

G) die Primaten der S tadt*).

Nachdem die Wahlmäuuer sich versammelt haben, so leiten 
sie eine Untersuchung über die Personen ein, welche zur Ueber- 
nalime des Imamates berechtigt sind, und in welchen die Bedingun
gen hiezu sich finden. Dann stellen sie zur Huldigung denjenigen 
vor, der am meisten Verdienst besitzt, und der die Bedingungen am 
Vollkommenheit in sich vereiniget, von dem man voraussetzen 
kann, dass die Menschen eilen werden sich ihm zu unterwerfen 
und nicht zögern, ihm die Huldigung zu leisten. Is t  von dieser 
Classe derjenige bestimmt, durch dessen Kiesung sie ihr durch
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*) Unter diesen sind sicherlich die Vorstände der Innungen und Knuf- 
in;innsgilden zu verstehen. Die Municipnlverfassungen der moslimi- 
sclien Städte sind noch zienilicli eine T e rra  incognila; verdienen
aber gründliche Unlcrauchiing.

%
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kanonische Vorschriften geregeltes Urtheil (oL^a»!) geführt hat,
so bieten sie ihm das Iinamat an; erklärt er sich zur Uebernahme 
erbötig, so huldigen sie ihm, und mit ihrer Huldigung ist das Ima- 
mat in ihm gevestet, und die Gesammtgemeinde der Moslimen ist 
verpflichtet, ihnen in der Huldigung zu folgen, und sich ihm zu un
terwerfen.

ft

•Weigert er sich aber, das Imamat anzunehmen, so kann er 
nicht dazu gezwungen werden: denn es ist ein Amt, womit mau 
nur durch gegenseitige Einstimmung und freie Wahl betraut wird, 
und wobei kein Zwang oder Nöthigung Statt finden kann. Man 
geht dann auf einen Ändern, den Nächsten an Würdigkeit, über, 
und huldigt ihm.

Sind in zwei Personen auf gleiche W eise die Bedingungen für 
das Imamat vorhanden, so wird dem Aelteren von Beiden das Ima
mat zuerst angetragen, wenn gleich bei vollkommener Parität das 
höhere Alter nicht absolut den Ausschlag gibt: denn es gibt Fälle, 
wo man auch den Jüngern vorziehen kann. Wenn nämlich der 
Eine von Beiden gelehrter, der Andere tapferer ist, so muss bei 
der Wahl Rücksicht auf das genommen werden, was die Zeitum
stände fordern. Bedingen diese ein Ueberwiegen der Tapferkeit, 
etwa wegen des vernachlässigten Zustandes der Gränzfestuugen, 
oder wegen Erheben von Rebellen, so ist der, welcher mehr Ta
pferkeit besitzt, der Würdigere. Bedarf es aber des Ueberwiegens 
der Wissenschaft, zur Beruhigung des Volkes beim Auftreten von 
Sectenstiftern (Ncologeu), so zieht man den wissenschaftlich Ge
bildetem vor.

V

Sollte die Wahl auf zwei Candidaten fallen, welche um die 
höchste Würde sich streiten, so müssen, nach der Meinung eines 
Theiles der Rechtslehrer, Beide abgewieseu werden; und man wen
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det sich an einen Dritten. Doch ist nach der Ansicht der grossen 
Masse der Gelehrten und Juristen der Streit uni das Iuiauiat kein 
Verhinderungsgrund zur Erreichung desselben, und das Ambitioui- 
ren desselben nicht verboten. Haben ja  auch die Schurä-Männer 
gestritten, ohne dass des sw egen einer von ihnen den Anspruch auf 
eine etwaige W ahl verloren hätte.

Aber darüber sind die Gelehrten uneinig, auf welche W eise ,  
wenn die Verhältnisse beider Streitenden von der Art sind, dass 
sie gleichen Anspruch auf die oberste Würde haben, ihr Hader be
seitigt werde.. Einige lassen es auf das Loos ankommen, und auf 
wen dasselbe fällt, der wird vorgezogen. Andere aber wollen es 
den Wahlniäiiueru überlassen, welchem von Beiden, mit Beseitigung
des Loosens sie huldigen wollen.

t

Im Falle die Wahlmänner eine Person, die sie für die treff
lichste unter den Candidaten halten, bestimmt uiid gehuldigt hätten, 
und es zeigte sich nachher, dass ein Anderer da sei, der jene 
übertrifTt, so bleibt doch durch die Huldigung der Erste  im Imamat 
gevestet, und es ist nicht erlaubt, zu dem Anderen, obgleich Treff
licheren , überzugehen.

Huldigt man dem weniger TrefTlichen, obwohl ein Trefflicherer 
bekannt ist, so muss unterschieden werden. Geschieht es aus ei
nem bestimmten Motiv, das dazu auffordert, wie z. B. Abwesenheit 
oder Krankheit des Trefflicheren, oder der Umstand, dass der w e
niger Treffliche leichter bei den Unterlhanen Gehorsam findet und 
ihrem Herzen näher steht (populärer ist), so ist die Huldigung, die 
man dem Letzteren leistet, rechtskräftig und sein Imamat perfekt 
und gültig.

W ird aber einem solchen gehuldigt, ohne dass ein Motiv dazu 
auffordert, so gibt es zwei Ansichten Einige Hechtslehrer, unter
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ändern Eldjahhiz, behaupten, dass eine solche Huldigung nicht 
gültig sey: denn wenn das auf Gesetzesquellen gestutzte Urlheil 
unter zwei Fällen sich für das Bessere entschieden hat, so ist 
nicht mehr erlaubt, davon abziigeheu, und sich zu dem weniger Gu
ten zu wenden: genau w'ie das Urlheil bei richterlichen Entschei
dungen. Der grösste Theil der Theologen und Juristen lassen die 
oben erwähnte Huldigung zu, und behaupten die darauf gegründete 
Gültigkeit des Imamates, so dass das Vorhandenseyn eines Treff
licheren das Imamat des weniger Trefflichen nicht verhindert, 
wenn nur sonst die nothwendigen Bedingungen dazu in seiner Per
son erfüllt sind; wie ja diess auch bei der Besetzung von Ricli- 
terstellcn statt findet, zu denen auch der weniger Treffliche beru
fen werden kann, wenn gleich ein Ausgezeichneterer vorhanden ist.

Im Falle nur ein Einziger in der gegebenen Zeit sich findet, 
der die Bedingungen zum Imamat in sich vereiniget, so ist unbe
streitbar dasselbe für ihn bestimmt, und nicht erlaubt, es Ändern 
zu übertragen.

N ur darüber streiten die Gelehrten, ob das Imamat eines sol
chen gültig sey ohne vorgängige ausdrückliche Uebertragung und 
Wahl. Ein Theil der irakischen Rechtslehrer*) bejaht diess und 
schreibt dem Volke Gehoi>am gegen ihn vor, wenn gleich die W ahl
männer ihm das Amt nicht übertragen: denn der Z w eck  der Wahl, 
sagen sie, ist blos zu beurtheilen, wer der Träger der höchsten 
W ürde seyn soll. ’ Jener ist aber schon durch seine Eigenschaften 
dazu bestimmt. Doch hält die grosse Masse der Rechtslehrer und 
Theologen**) au der Ansicht fest, dass nur durch ausgesprochene
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*) Hanefitcn.

**) d. h. vermöge des Gegensatzes, vorzugsweise der  SchafiUetu



Uebereinstimmung und Wald sein Imamat Gültigkeit erlangen könne. 
Aber die Walilinänner sind verpflichtet, ihm dasselbe zu übertra
gen: zögern sie, so sind sie strafbar. Denn das Imamat ist ein 
Amt, das nur durch einen Uebertragenden*) gültig wird: wie das 
Richteramt, zu welchem, wenn auch nur eine einzige fähige Per
son vorhanden, diese doch erst dann gelangt, wenn sie speziell 
bestallt wird. Andere aber kehren den Satz  um, und sagen: jene 
Person wird Kadhi, wenn sie allein die uöihige Qualifikation be
sitzt, Avie der, welcher allein, mit Ausschluss der Ändern, die Be
dingungen zum Imamat vereinigt, Imam wird. Andere aber behaup
ten, jene Person wird nicht Kadhi, wenn gleich einer Imam wird, 
der in dem angegebenen Falle sich befindet: denn es ist ein Un
terschied zwischen den beiden Würden, welcher dahin bestimmt 
wird, dass die Kadhischaft ein specieUes, stellvertrelendes Amt 
ist, von welchem man entfernt werden kann, wenn gleich die notli- 
wendige Qualifikation in dem Subjekt fortwährend bleibt, und des
sen Anstellung nur Gültigkeit hat durch die Investitur dessen, wel
cher die stellvertretende Gewalt überträgt; das Imamat hingegen 
ist ein Amt, das zu den allgemeinen Rechten gehört, und in wel
chem göttliche und menschliche Rechte sich vereinigen; von dem 
ein Individuum nicht entfernt werden kann, so lange die nöthige 
Qualifikation in ihm vorhanden i>t; und es bedarf seine Bekleidung 
der höchsten W ürde, wenn sich einmal seine Fähigkeit heraus ge
stellt hat, keiner bekräftigenden Uebertragung.

J

Ist das Imamat und Chalifat in zwei verschiedenen Städten 
zweien Personen übertragen worden, so ist dasselbe ungültig, denn 
es ist nicht erlaubt, dass zu gleicher Zeit zwei Imame existiren,

*) JöLfc, als Repräsentanten der Gemeinde in dem Conlrakt, den diese 
mit dem Herrscher eingeht.
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wen» gleich einige Personen widersprechen nnd es för erlaubt hal
ten. Die Rechtsgelehrten theilen sich in verschiedene Ansichten, 
welcher von beiden so gewählten der rechte Imam sey. Die E i
nen sagen, derjenige sey es, dem das Imamat in jener Stadt über
tragen worden sey, in welcher sein Vorgänger starb, denn die hier 
Residirenden seyen sowohl die geeignetsten zur Uebertragung als 
Wahlmänner, als auch die würdigsten Candidaten des Amtes. Da
her liege es auch der Gesammtnation in den Provinzeu ob, jenen die 
Wahl zu überlassen, und dem sich zu unterwerfen, welchem sie  
gehuldigt haben, damit die Staatsgewalt nicht leide durch Verschie
denheit der Ansichten und Trennung der Meinungen. Nach Ändern 
aber muss ein jeder der zwei gewählten Imame das Amt von sich 
abweisen und es dem Ändern zuschieben, aus Liebe zum Frieden 
und zur Vermeidung des Bürgerkrieges, damit die Wahlmänner ei
nen von ihnen, oder einen audern kiesen.

Wieder Andere wollen zur Aufhebung des Streites das Loos 
entscheiden lassen: wem das Loos zufalle, der sey der Würdigste 
des Imamates. Das Richtige hierüber liegt in der Ansicht der

genau forschenden (^yüiÄJt) Rechtsgelehrtcn, die sich dahin bestim
men, dass das Imamat dem gehöre, welchem zu erst gehuldigt und 
das Amt übertragen worden ist, so wie es gehalten wird, wenn 
zwei Vormünder ein Weib an zwei verschiedene Männer verhei- 
ratliet haben, wobei jene Iieirath gültig ist, deren Contrakt zuerst 
geschlossen worden ist.

Hat sich bestimmt herausgestellt, welcher der prior tempore 
sey, so ist das Imamat in ihm gevestet, und dem posterior tempore 
liegt es ob, die Herrschaft dem Ändern zu überlassen und ihm zu 
huldigen. Sind Beide zu gleicher Zeit ernannt worden, keiner frü
her als der Andere, so sind beide Handlungen ungültig und das

*
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Geschäft muss von Nenetn begonnen w erden , sey es um einen der 
Beiden, oder eiiieu Dritteu zu wählen.

% •  0
t

4

W enn aber die Huldigungen wirklich in zwei verschiedene 
Zeitmomente fallen, es aber Schwierigkeiten bat, zu entscheiden, 
welche von beiden die frühere war, so muss die Sache untersucht 
werden. Wenn während des Streites der Eine behauptet, er sey 
der prior tempore, so wird auf seinen Anspruch nicht gemerkt noch 
seiu E id  angenommen: denn er hat das Recht darauf nicht speciell 
für sich, solidem es ist ein Recht der Moslimen insgesammt. Und 
weder ein E id , noch eine Eidesverweigerung würde hierbei einen 
Ausschlag geben können. Ebenso, wenn der Streit zwischen ihnen 
aufhörte und der Eine zu Gunsten des Ändern abtreten wollte, so 
wird für diesen das Imamat noch nicht gültig, ausser wenn ein evi
denter Beweis für seine frohere Wahl beigebracht würde. Legt 
der Eine förmlich das Zeugnis* für die frühere W ahl des Ändern 
ab, so schliesst er sich allerdings selbst von dem Imamat aus, aber 
dadurch ist dieses für den Ändern nicht gewonnen: denn jene Aus
sage betrifft ein Recht der Moslimen. Ist die Aussage aber zu
gleich mit der Deposition eines Zeugen verbunden, so wird sie 
angehört, wenn man weiss, dass er selbst während des Streites Zw ei
fel hatte; sie wird aber nicht angehört, wenn man nichts von einem 
früheren Zweifel in seiner Meinung weiss, weil dann in einer der 
beiden Aussagen eine Loge präsumirt würde.

•  •  •

Dauert selbst nach der Untersuchung noch die Ungewissheit 
ober die Priorität des Einen oder Ändern fort, ohne dass dafür 
ein evidenter Beweis gefunden würde, so darf doch nicht zur E n t
scheidung das Loos genommen werden, denn 1) die Imamatsfiber- 
fragnng ist eine contrnktuelle Handlung, und bei Contrakten findet 
kein Loos Anwendung; 2) beim Imamat findet kein Commuubesitz 
statt, und das Loos kann nicht eintreteu, wo nicht Communbesitz

8*
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möglich ist, wie z. B. bei Heiratheil; wohl aber im umgekehrten 
Falle, wie z. B. bei Geld. Die Fortdauer der Ungewissheit hebt 
die beiden lmamatsübertragungen auf, und fordert eine neue Con- 
traktshandlung von Seite der Churmäuner für einen der zwei Ri
valen. E s  gibt Personen, welche in diesem Falle es für erlaubt 
halten, auf einen Dritten überzugehen, indem sie die beiden ersten 
als ihrer Ansprüche verlustig anseheu. Andere geben diess nicht 
zu, indem sie sagen, dass durch die Huldigung, die Beiden gelei
stet worden i?»t, auf jeden Fall alle ändern ausgeschlossen sind, so 
dass Ungewissheit über die Priorität die Uebertragung der Würde 
an einen von Beiden nicht verhindert.

Diess sind die Regeln welche Maverdi für den Fall der wirk
lichen W ahl eines Chalifen durch die gesetzlichen Wahlmänner 
aufstellt. Aber neben dieser Form der Uebertragung der höchsten 
Würde gibt es noch eine andere, welche in der Zusage oder E r 
nennung durch einen legitimen Imam*) besteht. Dass dieser, indem 
er jene Handlung ausobt, die Stelle des Wahlkollegiiims vertritt, 
und zugleich au die Gesetze der Gemeinde gebunden ist, lässt sich 
schon a priori annehmen, und wird durch die nachfolgende Darstel
lung unseres Verfassers bestätigt.

Dass die Uebertragung des Chalifates durch Ernenunng von 
Seite des Vorfahren im Amte erlaubt und gültig sey, dahin hat sich 
die allgemeine Ueberein.«(immting der Rechtslehrer entschieden, 
hauptsächlich wegen zwei historischen Antecedentieu in der Urzeit 
des Islams, welche damals ahne Widerspruch der Gläubigen statt
gefunden haben:

1) weil Abubekr den Omar ernannte und die Moslimen das

*) Vergl. Hammer Purgstall, Dcnkschr. elc. pag. 593.
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Imamat des letzteren auf diese Ernennung hin angenommen 
(ratificirt haben; • • i i

•  •  •  I  *

* ‘ * 1 *2) weil Omar die Nachfolgerschaft an die Schnramänner über
trug und das Volk ihren Ausspruch hierüber annahin*). Da
runter befanden sich aber die ausgezeichnetsten Männer der 
Epoche und sie waren überzeugt von der Gültigkeit der 
Zusage und von dadurch bedingter Ausschliessung der üb
rigen Gefährten des Propheten. Selbst Ali, der hiebei

.  * l  |  '  I •

seine Hoffnungen getäuscht sah, konnte nichts gegen die
t  ' i  I  W

Handlung selbst einwenden. Als er von el Abbas wegen 
seiner Theilnahme an der Schura getadelt wurde, sprach 
er:  „das w ar eine hochwichtige Angelegenheit des Islams, 
ich sah für mich keine Möglichkeit mich derselben zu ent-' 
ziehen.“

$ 91 tt X I I
So W'urde die Zusage für die Verleihung des Imamats ein 

rechtskräftiger Modus durch die allgemeine Ueberciiistimmung.
•  •  • i  |  |  t  i t  i *  m 1 /  |  t  . k t * |

• •  •  •  •  •  « • . .  r t

Will der Imam Jemanden zu seinem Nachfolger ernennen, so 
liegt ihm ob, genau zu prüfen, w er  der Würdigste ist und die
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*) Es scheint hier ein W iderspruch obzuwalten mit einer früheren 
Stelle , wo die Schuramänner blos als Wahlmänner genommen wur
den. Doch ist der W iderspruch nur scheinbar. Sie vereinigten die 
Qualitäten als W ähler  und als Candidaten des Imamales in sich. 
Eventuell hatte Omar jedem Einzelnen die Nachfolge zugesogt. Diess 
geht evident aus einer nachfolgenden Aeussernng Maverdis, wo er  
wieder auf die Schura zu sprechen kömmt (pag. 7 recto) hervor:

feoLo^lt Lgjli J lsO  ; und historisch aus dem Gegen

satz, den sie zu Omars Sohne bildeten, der bei der Versammlung 
gegenwärtig seyn , und bei Stimmengleichheit die Entscheidung ge- 
ben sollte, aber nicht selbst gewählt werden konnte.
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nothwendigen Bedingungen in »ich vereiniget. Hat sich sein (ca- 
noniscltes) Unheil für einen entschieden, so treten folgende Rück
sichten ein: Ist der Ernannte weder Sohn noch Vater des Ernen
nenden, so ist diesem erlaubt, ohne Beziehung Anderer, ihn mit 
der Huldigung zu betrauen, und ihm die Zusage zu verleihen, wenn 
gleich keiner der Wahlmänner hierüber zu llathe gezogen worden ist.

Doch besteht die Streitfrage, ob nicht eine ausdrückliche Bei- 
stimmung von ihrer Seite eine Bedingung zur Gültigmachung seiner 
Huld iguug sev. Ein Theil der ßassreiisischen Reeht>lehrer nimmt 
die Beistimmung der Wahlmänner zu seiner Huldigung als eine Be
dingung an, um das Volk zu verpflichten; denn es handelt sich um 
ein Recht, das ihm zukömmt und das blos durch die Wahlmänner 
vermittelt ist. Das Richtige aber i?t, dass seine Huldigung gültig 
ist, und die Zu.stimmung der Wähler kanonisch nicht erforderlich. 
So beruhte auch die Huldigung Omars nicht auf der Zustimmung 
der Gefährten des Propheten. Der Imam*) hat ein eminentes Recht 
dazu, seine W ahl ist gültig, sein Ausspruch hierüber rechtskräftig.

Ist der ernannte Nachfolger Sohn oder Valer des Ernennenden, 
so gibt es, in Bezug auf die Frage, ob der Letztere dem Erstem», 
ohne Beiziehung Anderer, die Huldigung verleihen darf, drei An
sichten:

1) Erste  Ansicht. E s  ist nicht erlaubt, dass der Imam für 
sich allein seinem Sohne oder Vater die Huldigung verleihe, ohne 
den Rath der Wahlmänner eiuzuholen, die sich ober die W ürdig
keit desselben ausziispretheu haben. Erst von diesem Moment an 
wird die Verleihung der Huldigung güliig, denn jene Frkläruug der

*) Offenbar als neprä  icnl.mi <les Volhsn illens.
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W ähler  ist eine Reinigung*), wie sie bei Zeugnissablagen Statt 
finden muss. Ferner ist die Bekleidung mit der Huldigung in Be
zug auf die Nation als schiedsrichterlicher Spruch anzusehen; und 
so wenig es einein Zeugen gestattet ist, für Vater oder Sohn zu 
deponiren, eben so wenig kann Jemand zu Gunsten eines solchen 
Verwandten einen Schiedsspruch thun wegen des auf ihn fallenden 
Verdachtes, der aus der augeborneu Neigung zu den Verwandten 
sieb herleitet.

2) Zweite Ansicht: E s  ist dem Imam erlaubt, ohne B e z ie 
hung Anderer, die Zusage seinem Sohne oder Vater zu ertheilen* 
denn er ist der Fürst der Nation, dessen Befehl Rechtskraft hat, 
für und gegen sie, und das Rechtsverhältnis seiner W ürde hat das 
Uebergewicht über das Rechtsverhältniss der Verwandtschaft und 
lässt weder einem Verdachte Raum, noch einem Motive sich ihm 
zu widersetzen. E r  steht iu demselben Falle , wenn er einem Ver
wandten die Zusage ertheilt, w'ie wenn er gegen einen Fremden 
dieses Recht ausübt, und die Frage, ob die Einwilligung der W ahl- 
mäuiier noch zur Gültigkeit der Zusage kanonisch uothwendig ist, 
um die Nation zu verpflichten, ist nach dem zu beurtheileii was 
wir vorher angeführt haben.

3) Dritte Ansicht. E s  ist erlaubt, ohne Beizieliung Anderer, 
dem Vater die Huldigung zu ertheilen, nicht aber dem Sohne, denn 
die natürliche Neigung zum Sohne ist grösser, als die zum Vater, 
wie denn auch meistens, was mau erwirbt, für den Sohn aufge
spart wird, nicht für den Vater.
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*) Reinigung , tezhict, nennt man jenes Rechlsinstitut, vormöge dessen 
eine Person, deren bürgerliche Ehre (ndidet) notorisch ist, die 
Ad<det eines Ändern, welche unbekannt oder bezweifelt ist, be- 
kräftigt, und ihn sonach befähigt, als Zeuge aufzulreten.
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W as die Verleihung des Iniainats an einen Bruder oder sonst 
einen» Sei teil verwandten betrifft, so ist diese in Bezug auf die 
Frage, ob Andere zn Ratlie gezogen weiden müssen, gerade so 
anzusehen, wie die Ueberlragiiug an entfernt stehende und fremde 
Personen.

• • . • . * • •
Hat der Imam die Zusage der Nachfolge Demjenigen ertheilt, 

in welchem die nothwendigen Bedingungen sich finden, so gehört 
noch die Annahme von Seite des Ernannten zur Vollständigkeit der 
Handlung. Man streitet sich nber die Zeit,  in welcher diese An
nahme erfolgen muss. Die Einen setzen sie nach dem Tode des 
Ernennenden, in den Moment, wo anch die staatsrechtliche Thätig- 
keit des Ernennenden gültig w ird ; die andere, und zw ar richtige 
Ansicht, setzt sie zwischen den Moment der Zusage und den Tod 
des Ernennenden, damit das Imamat, als etwas durch die Annahme 
bereits Perfektes, auf den Nachfolger übergehe.

Der Ernennende kann die einmal geschehene Ernennung nicht 
zurüeknehmen, so lange der Zustand des Letztem sich nicht än
dert, obgleich eine Zurücknahme der Bestallungen anderer seiner 
Stellvertreter (wie Emire, Veziere elc.) allerdings gestattet i>t; 
denn er bezeichnet solche als seine Statthalter nur in seinem per
sönlichen Rechte, und kann sie somit wieder absetzen, hingegen 
erhält der Imamatsuaclifolger von ihm die Zusage in einem Rechte 
der Moslimen, und des^wegen kann ein solcher nicht wieder abge
setzt werden, so wenig als von den Wahlmännern die Huldigung, 
die sie einer Person geleistet haben, wieder zurückgenommen wer
den kann, so lange ihr Zustand sich nicht ändert (d. I». so lange 
sie nicht die Qualifikationen, die zur Bekleidung des Amtes gefor
dert werden, nicht verliert). Würde der Imam «auch seine Zusage 
dem Einen entziehen, und sie auf einen Ändern übertragen, so 
würde diese ungültig scyn, und der Er>te in seinem Rechte eilige-
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schmälert bleiben, und träte dieser auch freiwillig wieder zurück, 
so erlangte doch dadurch die Huldiguug des Ändern keine Gültig
keit, sondern müsste von neuem geleistet werden.

Im Falle der Ernannte um Entbindung von der Thronfolge 
nachsucht, hört doch die Gültigkeit der Zusage nicht eher auf, als 
bis er wirklich von der Verpflichtung durch den Ernennenden ent
bunden wird. Sieht sich dieser um und findet einen Ändern, so 
ist sowohl die Bitte um Entbindung von Seite des Einen, als die 
Aufhebung der Zusage von Seite des Ändern erlaubt, und jener tritt 
aus dem Verhältniss durch die beiderseitige Uebereinstimmung. Fin
det aber der Imam keinen Ändern, so ist weder der Bitte um Ent
bindung Statt zu geben, noch dem Ändern erlaubt, sie zu gewäh
ren, und die vorausgegangene Zusage bleibt für Beide verbindlich.

Die Bedingungen des Imamates müssen in der Person des E r 
nannten genau in Acht genommen werden. Sollte der Imam einem 
Minderjährigen oder einem Manne, dem die bürgerliche Ehre abgeht
((3 **ü), die Nachfolge versprochen haben, dieser aber bis zum
Tode des Chalifen mannbar geworden und in den Besitz seiner 
Existimation wieder gekommen seyn, so hat doch die Uebernahme 
der Regierung von seiner Seite keine Gültigkeit, bis die Wahlmän
ner ihm die Huldiguug von Neuem leisten.

Die Zusage, die der Imam einem Abwesenden, von dem man 
nicht weiss, ob er lebt, gegeben hat, ist ungültig. W eiss mau 
aber, dass er lebt, so muss man auf seine Ankunft warten. Stirbt 
der Ernennende, während der Nachfolger noch in der Fremde ist, 
so fordern die Wahlmänner ihn auf, zu kommen. Ist das Land sei
nes Aufenthaltes ferne, so dass seine Abwesenheit lange dauern 
würde, und die Moslimen durch die Verzögerung der Oberaufsicht 
in ihren Angelegenheiten Schaden befürchten müssten, so ernennen

Abhandlungen d. 1. CI. d. k.Ak. d. Wiss. IV. Bd. III. Abthl. 9
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die Wahlmänner einen Stellvertreter für ihn, dein sie für die Statt
halterschaft, nicht aber für das Chalifat huldigen. Kömmt der ab
wesende Chalife an , so hört die Funktion des ernannten Statthal
ters auf; vor der Ankunft desselben sind alle seine Regierungs- 
handlnngen gültig, nachher aber ungültig.

#

Wollte der ernannte Thronfolger vor dem Tode des Chalifen 
seine Nachfolgerschaft an einen Dritten übertragen, so w äre  diess 
unerlaubt; denn sein Chalifat (also auch die Macht darüber zu dis- 
poniren) hat erst Geltung nach dem Tode dessen, der ihn ernannt 
hat. Eben so, wenn er sagen würde: „Ich werde diesen oder j e 
nen zum Thronfolger ernennen, wenn das Chalifat an mich wird 
gekommen seyn,“ wäre es unerlaubt, denn in diesem Augenblicke 
ist er noch nicht Chalife, und kann also rechtskräftig nicht über 
das Chalifat verfügen. Abdicirt der Chalife, so geht das Chalifat 
unmittelbar auf den ernannten Thronfolger über: die Abdication wird 
angesehen w'ie der Tod. Hat der Chalife zwei Thronfolger zu 
gleicher Zeit bestimmt, ohne dass dein Einen ein Vorzug vor dem 
Ändern gegeben worden wäre, so kiesen die Wahlmänner nach 
seinem Tode einen von den Beiden, wie diess bei den Schuramän- 
nern geschehen ist.

Hier geht Maverdi in eine ausführlichere Erzählung über jene 
berühmte Omarische Maassregel e in , die wir bei einer ändern Ge
legenheit beleuchten werden, und nachdem er nachgewiesen hat, 
dass dieses Collegium, durch (Jebereinstimmung seiner Glieder, von 
sechs auf drei, und endlich, da Abdiirrahmau ibn Auf seinen An
sprüchen auf das Chalifat, jedoch mit Beibehaltung seiner Stimme 
als Wähler, entsagt hatte, von drei auf zwei Caudidaten (Ali und 
Othman) redncirt war, fährt er fort: Abdurrahman forderte nun den 
Beiden das Versprechen ab, dass der, welchem er huldigen würde, 
nach dem Buche Gottes und der Sunna (Praxis) der Propheten sich
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richten, der andere aber den» Gewählten sich unterwerfen sollte, 
worauf er den Othmau zum Chalifen erklärte. Da in diesem W ahl
kollegium die von dem Chalifen auserlesenen Candidaten des Ima- 
mates selbst waren, und die Vorgänge der allgemeinen lleberein- 
stimmung sich erfreuten, so waren zu gleicher Zeit zwei Principien 
des Staatsrechts gewonnen, sowohl die Gültigkeit der Zusage, als 
die Gültigkeit einer Wahl durch die berechtigten Personen.

Eine solche Schura kann aus zwei oder mehreren Personen 
bestehen. Hat ein Imam eine solche niedergesetzt, so darf sie 
während dessen Lebzeiten seinen Nachfolger nicht wählen, ausser 
mit seiner speciellen Erlaubnisse denn er hat das nächste Recht 
an das Chalifat, und es ist nicht erlaubt, ihm eineu Theilnehmer zu 
geben. Wenn aber die Wahlmänner eine Störung der Regierungs
gewalt nach seinem Tode fürchten (wenn nicht unmittelbar nach 
seinem Tode Jemand’die Zügel ergreift), so mögen sie ihn um E r-  
laubniss ersuchen und dann wählen.

Dem Chalifen steht es auch frei, Wahlmänner für den Fall der 
Thronerledigung zu bestimmen, so gut als es ihm gestattet ist, den 
Thronfolger zu ernennen; in diesem Falle dürfen blos diese wählen, 
ao wie blos der ernannte Thronfolger iuvestirt werden kann.

Der Chalife kann seine Zusage Zweien oder Mehreren in be
stimmter Reihenfolge geben*). Diess wird aus der Ernennung 
dreier Heeresfürsten durch den Propheten für den Krieg von Muta 
hergeleitet. Auch finden sich Beispiele dieser Praxis in den beiden
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•)  Dieses Prinzip ist von Hammer Purgstall in der öfter erwähnten 
Abhandlung pag. 596 sqq. ins I-icht gestellt, und ihre rechtliche 
Begründung nachgewiesen worden.
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Dynastien, ohne dass ein Einziger der Rechtsgelehrten jener Zeit 
irgend einen Widerspruch erhoben hätte*).

1 ) Unter den oinayyadischen Chalifen hatte Suleiman ibn Ab- 
dulinelik zunächst deiu Omar ibn Abdulaziz die Nachfolge zugesagt, 
und eventuell nach diesem dem Jezid ibn Abdulmelik. Wenn auch 
Suleiman keine Auctorität ist, uui die Rechtskräftigkeit einer derar
tigen Anordnung zu begründen, so liegt sie doch in den Rechtsge
lehrten Tabis unter seinen Zeitgenossen, von denen er keinen Ta
del hierüber erfuhr.

2) Unter den Abbasiden hatte Harun er Reschid die Nachfolge 
dreien seiner Söhne in folgender Ordnung zugesagt, zuerst dem 
Emin, daun dem Ulamun, endlich dem Mutcinen, und zw ar mit B ei
r a th #*) der ausgezeichnetsten Rechtsgelehrten seiner Zeit.

Wenn der Chalife eine Zusage an drei mit bestimmt angeord
neter Reihenfolge gegeben hat, und er stirbt, während dem die drei
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K) H e r r  v. Hammer führt ebenfalls diese zwei Beispiele an; pag. 595 
und 590, jedoch ohne den so eben beigebrachtcn Zusatz Maverdis, 
der uns von der höchsten W ichtigkeit  d ü n k t , zu ei wähnen. Dass 
ihm Maverdi eine grosso Bedeutung beilegt,  geht daraus hervor ,  
dass er  ihn nicht nur zuerst allgemein für beide Fälle ausspricht, 
sondern ihn ausdrücklich bei jedem Einzelnen wiederholt. ¡Nicht die 
Handlung des Chalifen für sich begründet die Gültigkeit jener An
wendung, sondern die Zustimmung der Uloma, sey es die explicite, 
wie im zweiten Fall, oder die implicitc, wie im ersten (qui tacet, 
consentire videtur).

) Dieses Moment ist in

dem v. Hammer'schen Manuscripte Maverdis durch die falsche Les

art y j x  verdunkelt. Vide pag. 610 der Abhandlung.



am Leben sind, so gehört nach seinem Tode das Cbalifat dem E r 
sten; sollte dieser während des Lebens des Ernennenden sterben, 
so fällt die Nachfolge dem Zweiten zu; sterben die beiden Ersten 
zu Lebzeiten des Chalifen, so wird nach dessen Tode der Dritte 
sein ¡Vachfolger.

Sind bei dem Tode des Chalifen alle drei am Leben, und er
langt also auf die angegebene W eise der E rste  das Clialifat, so 
könnte der Fall eintreten, dass dieser die Zusage seiner Nachfolge, 
nach eigener Wahl, einem Anderu geben wollte. Mehrere Hechts
gelehrte gestatten diess aber nicht, indem sie sich auf die Noth- 
wendigkeit der Reihenfolge berufen, es müsste denn seyn, dass der 
Ernennende denjenigen, welcher eigentlich die nächsten Ansprüche 
auf das Clialifat hätte, freiwillig davon abzustehen bewegen könnte. 
So hatte Abu labbas esSeffäh dem alMansur, und nach diesem dem 
Isa ibu Musa die Nachfolge versprochen. Als nun Mausur auf den 
Thron kam, wrollte er dem Isa  den el Melidi vorangehen lassen, und 
entzog dem Ersteren die Zusage, indem er so in sein Recht ein- 
griff. Die Rechtsgelehrten der Epoche in grösser Anzahl gestanden 
ihm die Befugniss nicht zu ,  die Thronfolge zum Schaden Isa’s zu 
ändern, bis er ihn nicht zur freiwilligen Abtretung gebracht hätte.

Die Ansicht Schafiis aber und der grossen Masse der Juristen 
ist die, dass demjenigen, an welchen das Clialifat gelangt ist, frei- 
stehe, die Herrschaft zu versprechen wein er will, indem er einen 
der mit ihm zur Nachfolge eingereilit war, von der Stelle verdrängt; 
und der Sinn der Reihenfolge beschränkt sich nur darauf, dass der, 
welcher wirklich des Chalifates würdig ist, nach dem Tode des 
Ernennenden den Thron besteigt. Ist aber, gemäss der Reihen
folge das Clialifat au einen von ihnen gekommen, so ist dieser der 
wahre Herrscher, auch in Bezug auf eine Zusage, die er einem 
Anderu ertheilen mag, denn durch die Uebernahme des Clialifats



haf er die allgemeine Totei und sein Befehl ist gültig; sein Recht 
am Chalifat ist das stärkere, und seine Zusage hierüber die zu
nächst zu beachtende. W as den Umstand betrifft, dass Mansur den 
Isa ibn Mosa gütlich zur Abtretung seiner Ansprüche bewog, so
war diess eine blosse Handlung der Politik die darauf be
ruhte, dass e r , am Beginne einer Dynastie stehend, seine Familie 
sich freundlich erhalten musste und alle Ursache hatte mit ihren 
Gliedern gut zu stehen.

Wenn der erste ernannte Thronfolger, nachdem er in den Be
sitz des Chalifates gelangt ist, stirbt, ohne die Zusage einem Än
dern gegeben zu haben, so wird der Zweite, vermöge der ursprüng
lichen Zusage und zwar vor dem Dritten, der Reihenfolge gemäss, 
Chalife, und ebenso wenn der Zweite ohne Zusage stirbt, der Dritte; 
denn die Zusage des Ernennenden erstreckt sich auf alle Drei, 
wrenn nicht inzwischen eine Zusage eingetreten ist, welche die ur
sprüngliche derogirt, so dass also die Zusage für den Ersten eine

unbedingt (pure) gültige für den Zweiten und Dritten blos

eine eventuelle*) (Ls^jyo) ist.

Wollten die Wahlmänner, wenn der Erste der Dreien nach er
langtem Chalifat, ohne eine Bestimmung über die Nachfolge ge
troffen zu haben, stirbt, einen Ändern als den Zweiten wählen, so 
ist diess nicht erlaubt; dasselbe gilt von dem Dritten: wenn es 
gleich gestattet ist, dass der Zweite die Nachfolge an einen Än
dern als den Dritten überträgt; denn die Zusage ist ein kanonischer 
Ausspruch, nur wenn ein solcher nicht vorhanden ist, tritt die 
Wahl ein.

*) Vielleicht besser: sub conditione resolulivn.
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Wenn der zusagende Clialife in folgender Form seiuen Willen 
ausspricht: „Ich verspreche dem N. N. das Cbalifat, und wenn 
dieser stirbt, nachdem das Cbalifat an ihn gelangt ist, so soll N. N. 
nach ihm Chalife seyn,“ so ist das Chalifat des Letztem nicht gül
tig, und die ganze Zusage hat keine Rechtskraft. Denn diese ist 
nicht unbedingt, für einen bestimmten Fall; sondern die Thronfolge 
soll erst eiutreten, nachdem das Chalifat an den Ersten gekommen 
seyn wird. Dieser kann aber sterben, bevor er Chalife wird, so 
dass die Zusage für den Zweiten keine Kraft haben würde; daher 
ist sie ungültig. Dem Ersten ist es, wenn er im Besitz des Cha- 
lifates ist, erlaubt, einem Ändern die Zusage zu geben, und wenn 
er, ohue eine solche Bestimmung gegeben zu haben, stirbt, so steht % • 
es den W'ahlmännern zu, einen Ändern zu wählen.

Wenn einmal das Imamat iu einem Individuum gevestet ist, 
sey es durch Wald oder Zusage, so muss die Gesammt-Nation die 
Gelangung dieser Würde an den, der durch seine Eigenschaften 
derselben würdig ist, erfahren; doch ist es nicht nothwendig, dass 
ausser den Wahlmännern einer ihn persönlich kenne; denn durch 
sie steht der Beweis über das vollendete Faktum fest und ihre 
Huldigung gibt dem Chalifate volle Gültigkeit.

Suleiinan ibn Djerir ist der Meinung, dass allen Menschen die 
Kenutuiss des Imams nach seiner Persou und seinem Namen ob
liege, wie die Kenutuiss Gottes und seines Gesandten. Die grösste 
Masse ist dafür, dass die Gesammtheit der Gemeinde den Imam 
blos im Allgemeinen zu kennen verpflichtet sey und der Einzelne 
ihn nicht bei seiner Person oder Namen kennen dürfe, ausser in 
vorkommenden Fällen, welche dieses speciell nothwendig machen; 
so wie auch die Richter, durch welche die gerichtliche Entschei
dung Gültigkeit erlange, und die Rechtsgelehrten (Fukahä-mufti), 
welche die gesetzlichen Gutachten über Erlaubtes und Unerlaubtes
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ansfertigen, von der Gesammtnatiou gekannt seyn müssen, blo.s im 
Allgemeinen nicht im Speeiellen, ausgenommen in den treffenden 
Fällen, wo der Einzelne persönlich mit jenen Rechtspersonen zu 
verhandeln hat. Würde man für jedes Glied der Nation die Noth- 
wendigkeit statuiren, den Imam persönlich und namentlich zu ken- 
nen, so müsste es bei jedem Thronwechsel seine Heimath verlas
sen, um sich zu dem neuen Imam zu begeben, und selbst die Ent
ferntesten dürften nicht znrückebleiben. Diess würde aber zu einer 
Verödung der Länder führen, und es hiesse die Wohlfahrt auf
opfern und das Verderben herbeiführen.

Zunächst liegt nun der Gesammt-Nation ob, dem Imam die 
allgemeinen Geschäfte zu überlassen, ohne sich seinen Befehlen zu 
entziehen, oder sich ihm zu widersetzen, damit er ausführe, was 
ihm von den Hauptangelegenheiten und in der Leitung der Provin
zen (oder: Abtheilungen der Regierungsthätigkeit, Departements;
beide Begriffe liegen in dein Worte JLct) übertragen ist. E r
wird C halifc  genannt, weil er Nachfolger oder Stellvertreter des 
Propheten in seinem Volke ist. Auch kann er Chalifatullah (Stell
vertreter Gottes) angeredet werden, was ihm Einige desswegen 
zugestehen, weil er die Rechte desselben au seiner Stelle handhabt, 
und weil Gott gesagt ha t* ): „er ist der, welcher euch zu Stell
vertretern auf der Erde gesetzt, und der Einen von euch über den 
Ändern um Rangesstufen erhoben hat.“ Diesen Titel missbilligen 
aber die meisten Rechtsgelehrten, indem sie sagen: Nur wer ent
fernt ist oder stirbt, ernennt einen Stellvertreter; der allmächtige 
Gott ist aber ewig, immer gegenwärtig: er entfernt sich nicht und 
stirbt nicht.
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Als man zu Abubekr es Siddik sagte: 0  Cbalife Gottes! ant
wortete er: ich bin nicht Cbalife Gottes, sondern Chalife des Ge
sandten Gottes *).

73

*) Die hochtrabenden Titel der  Chalifen, besonders der  spiitern, erach
tet Maverdi für unwerth aufgeführt zu werden. Was hatte er aber  
gesagt oder gedacht, wenn er  erlebt ha l te ,  wie die kleinen König
lein der Provinzen in Spanien sich mit dem Ehrennamen der Cha
lifen schmückten i Den Unmuth über solchen überhebenden Stolz 
hat Ibn Raschik auf folgende W eise  ausgedrückt:

L*jc

Ju>^l * ) y °  Lä-LiXjt \+JuöyX y-KC. £ äüCLiJO V_»LöJf
%

Gayangos history of the muhammedan Dynasties in Spain. I. 395\ 
übersetzt diess folgendermassen: Nothing gives me a better idea of 
the names assumed by the people ofAndalus than to hear, there is a 
Muatemed and aM uatedhed , Both titles of k in g s , whose estates were 
not in that country, and the present bearers of which resemble the 
cat in the talc, who tried to swell himself out to look like a lion.4* 
Besser vielleicht: „W as  mir Spanien verle ide t ,  das sind die hoch
trabenden Beinamen: Grossmächtigster, Durchlauchtigster, Titel k ö 
niglicher W ü rd e ,  die h ier  nicht am Platze sind und an die Katze 
erinnern, die sich aufbläht uni einem Löwen ähnlich zu sehen.u 
(cf. Freitag Chrest. If* wo eine kleine Variante im letzten Verse.) 
Sollte nicht die Nähe der Gothen einen Einfluss auf diese Titelsucht 
der Araber gehabt haben? Und wie sehr hatten sich in Spanien 
die Umstände geändert,  seit der Zeit ,  als ein oineyyadischer Cha
life einem der  gewaltigsten deutschen Kaiser den freundlichen Rath 
g a b , ihn in der Erhaltung der Einheit des Reiches nachzuahmen, 
und den Grossen nicht zu viele Macht zu verleihen. (Vita Joh. Gor- 
ziensis. Pertz. Monum. VI. 376.) Unum est, in quo ilium non satis 
providum esse constiterit. — Quid , incjuit, illud est?  — Ouod po- 
testatem virtulis suae non sibi soli re t ine t ,  sed passus ubere cjuem- 
que suoruin propria uti poteslate, ila ut partes regni sui in ter eos

Abhandlungen d. I. Cl. d. k.Ali. d. Wiss.  IV. Bd. III. Abthl. 1 0
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Hierauf geht Maverdi auf die Pflichten des Souveräns gegen 
das Volk, und die des Volkes gegen ihn über, welche wir bereits 
in der Einleitung pag. 7 und 8  angeführt haben. W ir wenden uns 
also zum letzten Hauptstück, in welchem Maverdi die Fälle discu- 
tirt, welche den Verlust der höchsten Würde nach sich ziehen.

Das Volk ist dem Imam, w’ie bemerkt wrurde, H ü lfe  und Un
terstü tzung  schuldig, so lange sein Zustand sich nicht ändert, d. h. 
so lange er im Besitze der Qualifikationen sich befindet, die ihn zur 
Ausübung seines Amtes befähigen.

Zwei Dinge sind es aber, welche den Verlust des Imamates 
nach sich ziehen:

1 ) Aufhören*) der bürgerlichen Ehre, infamia,
2 ) ein Fehler in der körperlichen Constitution.
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dividat, quasi eos sibi fideliores inde habeat et subjectiores. Quod 
longe est: exinde enim superbia et rebellio contra eum nutritur etc.

So sehr ich wegen des geringen Raumes, den

eine akademische Abhandlung einnehmen darf, es vermieden habe, 
in philologische Discussioncn der Lesarten und W örterbedeutun
gen einzugehn, so kann ich doch nicht umhin, über das erste 
arabische W o r t  einige Bemerkungen zu machen. Zwar ist die Be

deutung desselben über allen Zweifel erhoben _  %ä )  steht

der ¿Ütjufe gegenüber wie ; das

erste bedeutet die Unmöglichkeit zu zeugen, wegen bürgerlicher In 
famie, das zweite die Erklärung, dass eine Person einer solchen In
famie unterliegt: in weiterer  Ausdehnung (indem die Traditionen 
unter dem Schema von Zeugnissen angesehen werden), den Charak
ter e iner apocryphen Tradition und die Kritik derselben. Die Schrei
bung des W o rtes  ist aber einigen Bedenklichkeiten unterworfen*



Das erste, Verlust der Ehre oder Infamie, kann aus zwei 
Ursachen entspringen; 1 ) aus der Hingabe an Leidenschaften, und
2 ) aus der Hingabe an Religionszweifel.

Die meisten neuern Philologen lesen das W o r t

wie z. B. Hammer, Länderverwaltung etc. p. 260. Flügel im Hadji- 

khalfa II. 590 und Djordjani p. va. Wüstenfeld, Nav. p. v etc. Ba

ron M’Guckin de Slane, nachdem er — geschrieben hatte ,  will

diess als Irrthum betrachtet wissen und befiehlt _  ^  zu schreiben.

(Ibn.KhallicanI.4i7 .II .  15.) Diese Gelehrten haben überdiess auch noch 
die Auctorität Firuzabadis für sich. Und doch dürften einige Bedenk
lichkeiten erwachen. Vor Allem lässt sich nicht leicht eine rationelle V er
bindung zwischen der technischen Bedeutung und der  Grundbedeutung
des W ortes  linden, wohl aber lässt sich jene unmittelbar an das

ö '  -so häufig, schon im Koran, vorkommende W o r t  anknüpfen,

welches „Schw ierigkeit ,  Unmöglichkeit, besonders etwas auf legale 
W eise zu thun , dann eine Nota (im juridisch moralischen Sinn),

Sünde etc.44 bedeutet. F e rne r  wird von der II. Conjugation

auch nicht im Kamus eine Bedeutung angeführt, welche einen Zu
sammenhang mit jenem juristischen Sinn hätte, wohl aber lässt sich

diess von sagen. oder cy

ist die Art der  Ehescheidung, welche es unerlaubt, rechtlich un
möglich macht, die Frau wiederaufzunehmen. Auch darf nicht aus
ser Acht gelassen w erden, dass die Schreibung, die wir vorgezogen 
wünschen, sich wirklich in ächt arabischen Handschriften findet. 
Endlich machen w ir  auch darauf aufmerksam, dass im jetzigen Ara-

bischen das W o rt  ^ ndet, und zwar in einer Bedeu

tung, die ihre Erklärung nur aus jenem arabischen Institut sich ab- 
leilen lässt, nämlich als Censur. So in e iner Gesprächssannn-

10*
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W as die erste betrifft, so bezieht sie sich auf die äussereu 
Handlungen JUi!) und besteht darin, dass der Imam sich,
durch das Gesetz verpönter, Vergehen schuldig macht, und Uner
laubtes begeht, indem er sich von der Begierde beherrschen lässt^ 
und den Leidenschaften folgt, Eine solche Schändung seiner Per
sönlichkeit (ijyy.i) hindert sowohl seine Betrauuug mit dem Chalifat,
als auch die Fortführung desselben. Sollte sie erst entstehen, wenn 
er bereits installirt ist, so geht er des Imamates verlustig. Gewinnt 
er durch nachfolgende Tugend seine Ehre wieder, so kann er doch 
das Imamat nicht wrieder erlangen, als durch eine neue Einsetzung. 
Dem letzteren widersprechen einige Theologen, welche die W ie
dererlangung seiner Würde eintreten lassen, so wie er sich bessert, 
ohne eine neue Installation und Huldigung.

Die zweite bezieht sich auf den Glauben, und besteht darin, 
dass er durch einen eintreteuden Religionszweifel einen dogmatischen 
Satz der Wahrheit entgegen interpretirt. Hierüber sind aber zwei
erlei Prinzipien aufgestellt worden. Ein Theil der Rechtslehrer
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lung , die in Malta 1840 gedruckt -wurde 2uu«ö^i! 8 ^  L ä J !

(Arabic and english grammatical

exercises and familiar dialogues etc.) pag. II* „ Is  the frecdon of 
the press enjoyed in Russia?44 „N o: it is under strict censorship 
from government.44

, j j c  I jL i  Lo g l o  J jc

Man muss gestehen, dass der Ausdruck sehr glücklich ge
wählt ist, wenn man gleich den Arabern nicht gratuliren d a r f ,  dass 
sie diesen Begriff europäischer Civilisation jetzt kennen lernen.
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statuirt, dass jeuer Fall sowohl die Bestallung mit dem Imamat als 
auch die Fortführung unmöglich macht, und sein Eintreten den Ver
lust desselben bedingt. Man beruft sich auf die Analogie zwischen
Infamie und Unglauben (y tS ') , welche beide Statt finden, es mag
das Individuum durch solche Interpretation oder nicht dazu gekom
men seyn. Mehrere von den Rechtslehrern von Bassra behaupten 
aber, dass ein solcher Fall das Imamat nicht hindert und den Ver
lust desselben nicht nach sich zieht, so wenig, als diess bei der • 
Bestallung eines Richters oder der Zulassung eines Zeugen Statt 
findet *).

W as die körperlichen Mängel betrifft, welche dem Imam au- 
haften können, so (heilen sie sich in drei Klassen:

1 ) Mängel der Sinnesorgane,

2) Mängel der Gliedmassen,

3) Unmöglichkeit frei über die eigene Person zu disponiren.

I. Die Mängel der Sinnesorgane sind dreifach:

a) solche, die vom Imamat ausschliessen;
b) solche, die nicht ausschliessen;
c) über welche in dieser Beziehung Streit ist.

Die ersteren theilen sich wieder in z w e i :

a) Verlust der gesunden Vernunft,
b) Verlust des Gesichtes.

*) Natürlich ist dicss den strengen Schatiitischen Prinzipien schnur
stracks entgegen.

t
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Der Verlust der gesunden Vernunft ist doppelt:

(() zufällig eintretend, mit Hoffnung auf Wiederherstellung, z.B. 
Ohnmacht. Dieses verhindert die Bekleidung mit dem Imainat nicht, 
und verursacht nicht die Absetzung, da sie eine Krankheit von ge
ringer Dauer ist und schnell aufhört: fiel ja  selbst der Prophet, 
während seiner Krankheit, in Ohnmacht.

ß)  Dem Organismus anhaftend, ohne Hoffnung auf Wiederher
stellung, wie der Wahnsinn und die epileptische Besessenheit
(? Jy ^ ) .  Ist ein solcher Zustand andauernd, durch keinen lichten
Augenblick unterbrochen, so hindert er sowohl die Investitur, als 
die Fortsetzung. Tritt er später ein, so ist das Imamat null und 
nichtig, so wie das Uebel erkannt und couslatirt ist. Sind aber die 
Paroxysmen durch lichte Zwischenräume getrennt, und kehrt der
Patient von Zeit zu Zeit zur Gesundheit zurück; so müssen zwei
______ f

Fälle unterschieden werden. Ist die Dauer der Paroxysmen länger 
als die Momente der Erholung, so verhindert diess die Investitur 
und die Fortführung des Amtes. Im umgekehrten Falle ist zwar 
allerdings die Investitur unmöglich, aber die Meinungen sind ge- 
theilt, ob dadurch auch die Fortführung gehindert wird. Einige 
behaupten dieses und erklären das Imamat sogleich mit dem Eintritt 
dieser Krankheit für nichtig, weil durch sie Störungen in der Aus
übung der Imamatspfiichten eintreten. Andere geben diess nicht zu, 
indem sie das Prinzip aufstellen, dass, so wie die Bestallung auf 
vollkommene Gesundheit, so bei der Absetzung auf absolute Man
gelhaftigkeit gesehen werden müsse.

Der Verlust des Gesichtes lässt weder Einsetzung in das Cha- 
lifat, noch die Fortführung desselben zu. Tritt er ein, so ist das 
Imamat null und nichtig: denn da derselbe die Bestallung mit dem 
Richteramte uugültig macht, und von der Zeugschaft ausschliesst, 
so muss er um so mehr die Gültigkeit des Imamates aufheben.

9
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Die Amblyopie Llc), die darin besteht, dass man bei
Eintritt der Nacht nicht sieht, hindert weder die Bestallung noch die 
Fortführung, da diese Krankheit nur zur Zeit der Ruhe, (wo Ge
schäfte nicht nothwendig betrieben werden müssen) eintritt und Hoff
nung zur Herstellung gibt.

Bei der Myopie muss man unterscheiden, ob der Patient die 
Individuen, welche er sieht, erkennen kann, oder nicht. Im erste- 
ren Falle ist er des Imamates fähig, im zweiten kann er dasselbe 
weder übernehmen noch fortführen.

Zu den Mängeln in den Sinnen, die durchaus keinen Einfluss 
auf die Bestallung des Imamates ausüben, gehören:

a) Gefühllosigkeit der N ase, wodurch das Riechen von Düften 
unmöglich wird;

b) Geschmacklosigkeit, wodurch die Speisen nicht erkannt werden,

da beide blos auf das Vergnügen, nicht aber auf Einsicht und That- 
kraft sich beziehen.

%

Fehler von Sinnesorganeu, über welche die Ansichten sich thei— 
len, sind zwei: Taubheit und Stummheit. Allerdings verhindern 
diese, dass Jemand mit dem Imamat bekleidet werde; denn, wenn 
sie vorhanden sind, fehlt die Vollkommenheit der Qualifikationen: 
aber man streitet, ob nicht durch sie die Fortführung des bereits 
übernommenen Imamates unmöglich gemacht wird.

Die eine Parthei sagt, der Mann, der von diesen Mängeln be
troffen werde, gehe des Imamats verlustig, wie der, welcher das 
Gesicht verliert, weil sie auf die Verwaltung der Geschäfte und 
die Handlungen des Herrschers Einfluss ausüben.
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Andere aber sagen, wenn nur der tmam gut schreiben kann, 
so hindern jene Mängel ihn nicht an der Fortführung seines Amtes; 
kann er es nicht, so zieht diess den Verlust der Würde nach sich. 
Denn durch die Schrift kann man sich absolut verständlich machen, 
durch Zeichen aber nur sehr unsicher. Die erstere Ansicht ist die 
richtigere.

W  as das Stammeln der Zunge und Harthörigkeit betrifft, in so 
weit diese doch noch wenigstens erlaubt, dass eine laute Stimme 
vernommen wird, sö ziehen sie den Verlust des Chalifates nicht 
nach sich, wenn sie später eintreten. Aber man streitet sich, ob 
es zulässig sey, einen damit Behafteten zum Imam zu machen. Die 
einen, die diess nicht zugeben, berufen sich darauf, dass durch sie 
der Zustand der nothwendigen Vollkommenheit aufhört, die ändern, 
die es zugeben, weisen auf den Propheten Moses hin, für welchen 
die Schwere der Zunge kein Hinderniss des Prophetenthums w ar; 
um so weniger könne sie die Bestallung mit dem Chalifate hindern.

II. Mängel an den Gliedmassen sind vierfach:

1 ) solche, welche weder die Gültigkeit der Investitur noch 
die Fortführung des Imamates beanstanden. Zu diesen gehört der 
Verlust von Gliedern, welcher keinen Einfluss auf Einsicht, Hand
lung und Bewegung hat, und die Amtstätigkeit nicht stört, z. B. 
der Verlust der Ruthe und der Hoden, welcher weder hindert, dass 
Jemand zum Imam gemacht wird, noch, wenn das Unglück nach 
seiner Investitur eiutritt, seine Absetzung bedingt; denn der Ver
lust jener Organe berührt blos die Zeugungsfähigkeit, und ist ge
rade so anzusehen, wie natürliches Unvermögen. Der erhabene 
Gott hat diese Eigenschaft dem Ja h ja , Sohn des Zakariyya bei
gelegt und ihn mit Lob geschmückt, indem er sagt: „einen
Herrn, unvermögend einen Propheten unter den Tugend



haften“*). YVenu diess die Proplietenschaft nicht hindert, um wie 
viel weniger das Imamat.

%

•  •

Ebenso verhält es sich mit dem Verlust der beiden Ohren, 
welcher keinen Einfluss auf Eiusicht und Thatkraft hat, und nur in

I

einer verborgenen Unschönheit besteht, welche leicht verdeckt und 
dem Auge des Menschen entzogen werden kann.

2 ) Mängel au Gliedern, welche die Investitur und Fortfüh
rung des Imamat es verhindern. Dazu gehört alles, was die Hand
lungsfähigkeit aufhebt, wie der Verlust der beiden Hände, oder 
Bewegungsiähigkeit, wie der Verlust der beiden Füsse; denn diese 
machen es dem Manue unmöglich, die ihm gegen die Nation oblie
genden Pflichten zu erfüllen, welche in Handlung und Bewegung 
bestehen.

3) Mängel, welche die Iuvestitur verhindern, bei welchen es 
aber zweifelhaft ist, ob sie die Fortführung des einmal erlangten 
Amtes hindern. Dahin gehört alles, was Handlung oder Bewegung 
theilweise aufhebt, z. B.: der Verlust einer der beiden Hände oder 
eines der beiden Füsse. Bei einem solchen Mangel ist die Bestal
lung mit dem Imamat auf jeden Fall ungültig, weil er die vollkom
mene Dispositionsfähigkeit hindert. Tritt er aber erst ein nach er
folgter Einsetzung in die höchste W ürde, so gelten zwei Ansich
ten unter den Rechtsgelehrten. Die Einen lassen denselben den 
Verlust des Imamates nach sich ziehen, weil, wie sie sagen, eine 
Unfähigkeit, die von der Einsetzung in das Amt ausschliesst, auch

*) Sur. III. 34. Die zwei Erklärungen fies W ortes  j y O A ,  welche

hier Maverdi beibringt,  als „unverm ögend“  (nach Ihn. Mes’ud und 
Ihn Abbäs) und „ohne Zeugungsglied“  (nach Sa'id ibn elmoseyyib) 
kennt Beidhawi nicht.
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die Fortführung desselben unmöglich macht. Andere geben diess 
nicht zu, indem sie au dem Prinzip festhalten, dass für die Investi
tur allerdings vollkommene Gesundheit kanonisch nothwendig sei, 
aber ebenso auch für die Absetzung ein vollkommener Mangel.

4) Fehler, welche die Fortführung des Chalifates nicht hin
dern, bei denen es aber zweifelhaft ist, ob sie die Bestallung un
möglich machen. Diese bestehen in Dingen, welche entstellend und 
hässlich sind, aber keinen Einfluss auf Handlung uud Bewegung 
haben, wrie z. B. eine abgeschnittene Nase und Blindheit an einem 
Auge. Diese ziehen den Verlust des bereits erworbenen Chalifa
tes nicht nach sich, weil sie keinen Einfluss auf die Ausübung ir
gend einer der damit verbundenen Pflichten haben, wohl aber strei
ten sich die Rechtsgelehrten, ob es zulässig sei, ein damit behaf
tetes Individuum zum Imamat zu erheben. Die Einen geben es zu, 
weil das Niclitvorhandenseyn jener Diflormitäten nicht zu den ka
nonischen Bedingungen gehören kann, da sie die Erfüllung der 
Pflichten nicht stören; die Anderen läugnen dieses, und sehen es 
allerdings als eine kanonische Bedingung an, dass die Vorsteher 
der Religion auch von einer schimpflichen Hässlichkeit und einem 
tadelhaften Mangel frei seien, wodurch die ihnen zukommeiide E hr
furcht gemindert und dadurch ein Entziehen des schuldigen Gehor
sams entstehen könnte, und was hiezu führt, sei ein Bruch in den 
Rechten des Volkes.

III. Mangel am freien Gebrauch seiner Persönlichkeit.

Dieser ist doppelt: Seclusion und Zwang (p-gi»)*

Die S ec lm io n  besteht darin, dass eine Person aus der Umge
bung des Imams eine solche Gewalt über ihn erlangt, dass sie un
abhängig von demselben die Geschäfte führt, jedoch ohne die Staats- 
(Religions-)Gese(ze zu verletzen und ohne offene Opposition zu ma
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chen. Diess hindert das Iinaniat nicht und lässt keinen Angriff auf 
die Gültigkeit desselben zu; nur müssen, wie schon bemerkt, die 
Handlungen jenes Favoriten, der sich der Angelegenheiten des Cha- 
lifen bemächtigt hat, in Acht genommeu werden. Sind sie mit den 
religiösen Vorschriften und den Forderungen der Gerechtigkeit über
einstimmend, so ist es erlaubt, ihn gewähren zu lassen in der Aus
führung derselben und in der Ausfertigung der Befehle nach den Ge
setzen, damit keine der religiösen Verpflichtungen eine Unterbrechung 
erleide, die zum Schaden der Nation ausschlüge.

Laufen aber seine Handlungen den Vorschriften der Religion 
uud der Gerechtigkeit zuwider, so darf  man ihn nicht gewähren 
lassen, und der Chalife ist in die N otw endigkeit versetzt, sich um 
eiuen Helfer umzusehen, der die Hand jener Person zurückhält und 
ihn aus dem Zustand der Vergewaltigung ziehet.

D er Ziwatig besteht darin, dass der linam gefangen in den 
Händen eines siegreichen Feindes sich befindet, ohne seine Be
freiung bewerkstelligen zu können. Ein solcher Umstand lässt auf 
keinen Fall die Bestallung mit dem Chalifate zu , weil ein solches 
Individuum unmöglich mit Freiheit die Geschäfte der Moslimen füh
ren kann; und es macht durchaus keinen Unterschied, ob jene 
Feinde Polytheisten oder aufrührerische Moslimen sind. In diesem 
Falle steht es der Nation zu, irgend einen ändern Magnaten zu 
wählen.

Tritt aber erst nach der Bekleidung mit dem Imamat die Ge
fangenschaft des Imams eiu, so liegt der gesammten Nation die 
Pflicht ob, ihn zu befreien; denn die Hülfe ist eine der Pflichten 
des Volkes gegenüber dem Imam. E r  bleibt so lange in seiner 
Würde, als noch Hoffnung auf seine Befreiung, sei es durch Kampf, 
sei es durch Lösegeld, vorhanden ist.
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Verzweifelt man aber an seiner Befreiung, so sind zwei Fälle 
zu unterscheiden: 1) ob er in Häuden von Polytheisten, oder 2) 
von Moslimen sich gefangen befindet.

• f  I
I

Im ersten Falle geht er unbedingt des Imamates verlustig, 
so w ie  sicli die Unmöglichkeit ihn zu befreien herausgestellt hat, , 
und die Wahlmäuner haben eiue neue Huldigung für einen Ändern 
anzuordnen.

Hat er während der Gefangenschaft einen Thronfolger ernannt, 
so muss Rücksicht darauf genommen werden, ob er jene Zusage zu 
der Zeit gegeben hat, als bereits alle HofTnung auf seine Befreiung 
verschwunden war. Ist dem also, so ist die Zusage ungültig, denn 
er hat sie gegeben, als er selbst nicht mehr im Besitze des Ima
mates wrar, und also eine Ernennung zur Thronfolge von seiner 
Seite keinen W erth mehr haben konnte.

#

Hat er aber die Zusage gegeben zu einer Zeit, als noch Aus
sicht auf seine einstige Befreiung vorhanden w a r ,  so ist diese gül
tig, weil sein Imamat noch fortdauerte; und das Imamat des von 
ihm ernannten Thronfolgers tritt mit dem Augenblicke ein, wro die 
Unmöglichkeit, den gefangenen Chalifen zu befreien, ausgesprochen 
ist, weil damit auch die Gültigkeit seiner W ürde erlischt.

W ürde er nach gegebener Zusage seine Befreiung aus der 
Gefangenschaft bewerkstelligen, so muss unterschieden werden. 
Tritt sie ein, nachdem die HofTnung auf seine Rückkehr aufgegeben 
w ar ,  so rückt er nicht mehr in seine Stelle als Imam ein, weil er 
durch den genannten Umstand derselben bereits verlustig gegangen 
ist, und das Imamat bleibt in dem von ihm ernannten Nachfolger 
gevesiet. Tritt aber seine Befreiung ein, bevor man daran verzwei
felte, so bleibt er in seinem Imamate, nud die Zusage für die 
Thronfolge gilt für die Zukunft.



I  I  ^ 0 ^ 0

Ist er aber gefangen bei aufrührerischen Moslimen, so bleibt er 
ebenfalls, so lange er auf seine Befreiung noch hofTen kann, auf j e 
den Fall in seinem Imamate. Ist aber keine HofTnuug hiezu mehr 
vorhanden, so können blos zwei Fälle eintreteu: entweder haben 
die Rebellen einen ändern Imam aufgestellt, oder nicht. Im letz
teren Falle bleibt der bei ihnen gefangene Imam in seinem Imamate, 
denn die Huldigung, die ihm geleistet worden ist, ist auch für jene 
verbindlich, und der Gehorsam gegen ihn für sie eine no tw endige  
Pflicht. Er- steht zu ihnen in demselben Verhältnisse, in welchem

ein Chalife zu seinen loyalen U ntertanen  (J ju J I  JjcQ steht,

wenn er in Seclusion sich befindet, und die Wahlmänner sind nicht 
befugt, einen Beamten zu stellen der ihn vertrete, wenn er nicht 
selbst einen Stellvertreter ernennen kann; kann er es aber, so steht 
es ihm frei, unter ihnen, wen er will, zu ernennen.

Abdicirt aber der Gefangene, oder stirbt e r ,  so wird der von 
ihm zum Stellvertreter Ernannte nicht Imam: denn seine Stelle ist 
blos Vertretung eines Gegenwärtigen, ganz im Gegensätze zu dem 
ernannten Thronfolger, dessen Amt erst nach dem Abtreten des E r 
nennenden Wirklichkeit erhält und nie, so lange dieser noch in 
Thätigkeit ist, übernommen werden kann.

Haben aber die Rebellen einen Imam aufgestellt, und ihm ge
huldigt, und sich zum Gehorsam gegen ihn verpflichtet, so geht der 
bei ihnen gefangene Imam seiner W ürde verlustig in dem Augen
blicke, als keine Hoffnung zu seiner Befreiung mehr vorhanden ist.

E s  steht dann den Wahlmäiinern in dem loyalen Gebiete (J ju J t  yfj)

zu, das Imainat einer Person zu übertragen, über die sie sich vereinigen.

Bewerkstelligt der Gefangene seine Befreiung nach diesen Vor
fällen, so erhält er sein früheres Imamat, dessen er einmal verlustig 
gegangen ist, nicht wieder zurück.
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Nach diesen Erörterungen geht Maverdi auf die Characterisi- 
rung der von dem Imamate emanirenden Staatsämter über, die er 
in folgende vier Hanptkategorien eintheilt:

1) Allgemeine Aemter für den ganzen Umfang des Staates: 
Diese üben die Veziere aus, denn sie vertreten den Chalifen in der 
ganzen W eite seiner Regierungsthätigkeit.

2) Allgemeine Aemter in besonderen Gebielen, ausgeübt von 
den Emiren der Länder und der Distrikte; denn ihre Funktion in 
den ihnen zugewiesenen speciellen Gebieten erstreckt sich auf alle 
staatlichen Angelegenheiten.

3) Specielle Aemter für das Gesammtgebiet des Staates. Da
hin gehört das Amt des Oberstrichters, des Oberstfeldberrn, des 
Intendanten der Gränzfestungen, des Oberstrentmeisters, des ober
sten Steuercontroleurs; ein jeder von diesen hat eine specielle 
Funktion, die sich aber auf alle Theile des Reiches erstreckt.

4) Specielle Aemter in speciellen Gebieten, z .B .: das Amt des 
Kadhis einer S tad t oder eines Distriktes, des Rentmeisters und 
Steuereintreibers eines Distriktes, des Commandanten einer Gränz- 
festuug, des Generals einer Heeresabtheilung.

Indem wir noch einen Rückblick auf die ganze Reihe dieser 
staatsrechtlichen Entwickelungen werfen, erhebt sich die Frage: 
wie und durch welche Methode gelangten Maverdi und die übri
gen Rechtsgelehrten zu jenen Bestimmungen, wras war das Prinzip, 
das sie in der Aufstellung gewisser Gesetze über die Souveränität 
leitete.

Die Beantwortung dieser Frage kann nur in jenen Stellen, wo 
dem Statute ein juridischer Beweis zur Seite steht, und in den 
Ausdrücken gesucht werden, die aus einer anderen Sphäre des
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Lebens ond der ihr entsprechenden Wissenschaft genommen sind, 
und dann auf die staatsrechtlichen Verhältnisse des Imamates über
getragen werden. Jene Stellen und Ausdrücke sind aber nicht wenige.

-W ir  finden in den meisten derselben, dass die Analogie mit ci- 
vilrechtlichen Institutionen und den zur W ahrung derselben zunächst 
aufgestellten Staatsämtern entscheidet. In der That denkt sich der 
arabische Rechtslehrer, indem er die Souveränetät bespricht, den 
Staat in seinen Elementen schon formirt, die rechtsverwaltenden 
Personen schon vorhanden, und dem Ganzen wird durch den Sou
verän nur die letzte Spitze gegeben. Diesem widerspricht nicht,

4 _ _ _ _

dass am Ende alle untergeordneten Gewalten als von ihm einani- 
rend gedacht werden; denn wenn das ganze Gebäude in dem höch
sten Herrscher gipfelt und dieser demselben erst die äussere E in
heit verleiht, so erhalten jene, obwohl sie eigentlich schon vor ihm 
vorhanden sind, doch durch ihn ihre letzte Bestätigung, und schei
nen also von seiner Macht auszufliessen*).

Jene Analogien sind aber folgende:

I. Der Contrakt, jüte . Dieser Begriff geht durch das ganze 
System als ein rother Faden. Schon in der Definition des Imama-

*) Auch kann gar wohl eine moslimischc Gemeinde ohne Imam exisli- 
ren. Dass dicss ein staatsrechtlicher Grundsatz einer Sekte war,  
haben wir oben gesehen (pag. 18). Aber auch auf historischem 
W ege haben sich solche Gemeinden gebildet. Man hat schon früher 
dergleichen in Asien gefunden, jetzt liefern uns auch die Franzosen 
in Afrika bei den Arabern und Berbern interessante Beispiele von 
diesem Systeme bürgerlichen Lebens, nach welchem die Volksge
meinde (jL&l+s*) absolut selbstständig ist. Wollte man für diese

doch noch irgend ein Symbol der Einheit suchen, so könnte man 
cs höchstens nur in dem Steinhaufen finden, aus dem die Grabka- 
pclle eines Marabut besteht.



tés» wird das W ort gebraucht; und im ganzen Verlaufe wird die

Uebertragung desselben immer jöLt genannt; w äre es nicht za

schleppend gewesen, so hätten wir slalt des W ortes „Uebertra
gung,“ um den Begriff zu erschöpfen, immer den Ausdruck „con-  
trakUielle Uebertragung“ gebrauchen müssen. Auch finden sich die 
juristischen Elemente des Vertrages ganz genau vor:

9

1) Die zwei Paciscenten als causa efllciens

a) auf der einen Seite das Volk insgesammt, oder seine 
Vertreter, sey es die Wahlmänner, sey es der Souverän 
selbst ;

b) auf der ändern Seite, der Candidat des Imamates.

2) Die Proposition und Acceptation ( J jaäJIj als causa 
materialis.

3) Die causa formalis, der Tausch zweier Objekte; der eine 
Paciscent gibt seinen Gehorsam, und der andere leistet ihm 
dafür Schutz in seinen Angelegenheiten. Auf diese W eise 
ist der Imamatskontrakt näher als Kaufkontrakt bestimmt. Die 
Huldigung selbst, die dem Souveräu geleistet w ird , hcisst

der Verkauf iuuu , und die ursprüngliche Huldigungsceremonie

w ar die nämliche, welche unter den Arabern nach perfektem 
Kaufgeschäft üblich w ar, der Handschlag*).

U. Weli nikah (cf. pag. 58).

III. Zeugschaft. Im Allgemeinen haben wir schou auf die 
Wichtigkeit dieser civilen Kategorie aufmerksam gemacht, und füh

*) cf. Ibn Chaldun bei Hammer, Sacy, Freitag. Vide supra pag. 31 not.



ren jetzt nur die Stellen an, wo specielle Funktionen derselben zur 
Erläuterung souveräner Befugnisse augeführt werden wie z. B. 
pag. 52. bis 59. 63. 77. 78.

IV. Richteramt. pag. 52. 56. 57. 71. 77. 78.

V. Institut der Mufti, pag. 71.

So unvollkommen auch die vorstehende Skizze seyn mag, so 
dürfte sie doch etwas beitragen, die allgemeine Ansicht von einem 
ursprünglichen und durchgängigen Despotismus im moslimischen 
Staate zu erschüttern; vielleicht ist es auch der Sache der Freiheit 
eben so zuträglich, nachzuweisen, dass durch die den östlichen 
Staaten zu Grunde liegenden Prinzipien ein menschlich billiges Re
giment angestrebt und gewollt, die Unterdrückung aber und die Ge
w alt überall nur Missbrauch und Usurpation w a r ,  als sich in De
klamationen über den moslimiscken Despotismus zu ergehen.

Für den des Islams weniger Kundigen nur noch eine Bemer
kung zur Vermeidung eines Missverständnisses. Wenn auch göttli
ches und menschliches Recht, Staat und Religion, Theologie und 
Jurisprudenz bei den Moslimen zusammenfallen, so würde man sich 
doch gröblich täuschen, wenn man die T räger der Ideen, die 
Theologo-Juristen, für Priester ansehen wroIlte. Der Begriff eines 
Priesterstandes, der im Abendlande eine so grosse Rolle spielt, ist 
dem Islam vollkommen unbekannt. Mohammed hat jene ziemlich 
heidnische Institution vou seiner Schöpfung abgehalten. Welche 
grosse Lehre liegt aber nicht in dem Umstande, dass, selbst ohne 
einen Priesterstand, die Vermischung des Religiösen mit dem Staat
lichen hinreichend w ar, um den Staat aller Möglichkeit einer wei
teren Entwicklung zn berauben.
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